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ULRlKl'. ( ;LFIXNFI~ 

Zwischen göttlicher und weltlicher Ordnung. 
Die Ehe im_ lutherischen Pietismus 

Die Ehekonzepte des lutherischen Pietismus und die Frage nach ihren 
kulturellen Ausprägungen im pietistischen, akademisch gebildeten Bür­
gertum Württembergs stehen im Zentrum der folgenden Überlegungen. 
Wie verbindet sich der theologische und pastoraltheologische Ehediskurs 
des innerkirchlichen Pietismus mit der Praxis einer spezifischen bürger­
lichen Gruppe im 18. und frühen 19. Jahrhundert? Umgekehrt gefragt, 
welche pietistischen Elemente sind für die Herausbildung der bürgerli­
chen Ehekultur maßgeblich geworden? Spektakutire Einsichten in den 
ehelichen Alltag, das sei vorweg festgestellt, sind nicht zu erwarten, denn 
autobiographische und biographische Aussagen zur Ehe sind in eine pie­
tistische Schreibkultur eingebettet, deren Sinn es ist, die individuellen 
Gefühle und die eigene Erfahrung mit dem pietistischen Anspruch in 
Übereinstimmung zu bringen. Auch die Thematisierung von Ehekon­
flikten dient dazu, die eigene Position als die wahrhaft fromme und pie­
tistisch legitimierte herauszustellen.' Insofern läßt sich über die Analyse 
von Selbstzeugnissen primär das Koordinatensystem der pietistischen 
Ehekultur des gelehrten pietistischen Bürgertums verzeichnen, jedoch 
keine Darstellung aller historischen Wirklichkeiten und Probleme leis­
ten. Zur hier untersuchten Gruppe des gebildeten Bürgertums gehörten 
in Württemberg die Familien von Räten, Amtmännern, Bürgermeistern, 
Professoren, Juristen, Prälaten, Dekanen, Pfarrern, Ärzten, Apothekern 
und Lehrern an höheren Schulen sowie einige Kaufleute. 

1 Es gibt durchaus pietistische Tagebücher, in denen Ehekonflikte thematisiert werden. Zu 
ehelichen Konfliktgeschichten Ulrike Glcixncr: Pietismus, Geschlecht und Selbstentwurf. Das 
„Wochenbuch" der lleate Hahn, verh. Paulus (1778-1842). In: Historische Anthropologie IO, 
2002, 7(i-IOO; dies.: Pietismus und llürgertum. Gruppenbildung, Spiritualisierung des Alltags 
und Traditionsstiftung in1 gelehrten. pietistisch geprägten 13ürgcrtu1n Württcn1bcrgs (17. bis 
19.Jahrhundert). Habilitationsschrift TU Berlin, April 2002. 
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1. Die Ehekonzeption des /11therische11 Pietis111us 

Literatur- und Geschichtswissenschaft haben in den letzten Jahren eine 
Fülle von neuen Forschungsergebnissen zum Eheentwurf in Spätmittel­
alter und Früher Neuzeit vorgelegt. Forschungsleitend waren einerseits 
die Fragen nach dem Wandel," andererseits aber auch nach Kontinuit~i­
ten. Durch vergleichende Textanalysen mittelalterlicher und frühneu­
zeitlicher Eheschriften haben der Literaturwissenschaftler Rüdiger 
Schnell und seine Basler Arbeitsgruppe ein erstaunliches Maß an Konti­
nuität in vor- und nachreformatorischen Eheschriften aufgezeigt. Zwar 
habe sich erst mit der Reformation eine Ehepflicht etabliert, auch sei der 
sakramentale Charakter der Ehe entfallen, aber die innerehclichen Ge­
schlechterverhältnisse, wie die wechselseitigen Pflichten von Frau und 
Mann in fast allen Bereichen der Ehe mit einer Gehorsamspflicht der 
Frau und einer Fürsorgepflicht des Mannes, seien ein konstitutives Ele­
ment des Ehediskurses vom 13. bis 16.Jahrhundert geblieben, und diese 
Prämisse sei auch für den nachreformatorischen Eheentwurf übernom­
men worden:' Betonen historische Forschungen zur Ehe stärker den ge­
sellschaftlichen Wandel seit dem Ende des 15. Jahrhunderts - der Ehedis­
kurs wurde zum Liebesdiskurs durch die Harmonisierung von Liebe und 
Ehe,4 in den protestantischen Ländern wurde die Ehe zur Pflicht, die Ehe 
erfuhr als Institution eine politische Aufwertung und wurde durch städ­
tischen Rat und territoriale Obrigkeiten öffentlich kontrolliert5 

-, so ver­
vollständigt die vergleichende Literaturwissenschaft die Eheforschung, 

2 Eheglück und Liebeajoch. Dildcr von Liebe. Ehe und Familie in der Literatur des 15. und 
16.Jahrhundcrts. Hg. v. Maria E. Miillcr. Weinheim, Dascl 1988 (Ergebnisse der Frauenfor­
schung, 14); Ordnung und Lust. Bilder von Liebe, Ehe und Sexualit:it in Sp:itmitteblter und 
Früher Neuzeit. Hg. v. Hans-Jii1XC11 Bad10rski. Trier 1991; S11sa1111a B11\~'1artz: Zeiten der Rein­
heit - Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Dascl während der frühen Neuzeit. Paderborn 
fu. a.l 1999. 

3 Riidiger Schnell: Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs. Textsorten und Geschlechter­
konzepte in Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankfurt/Main, New York l 998 (Geschichte und 
Geschlechter, 23); Text und Geschlecht. Mann und Frau in Eheschriften der frühen Neuzeit. 
Hg. v. R. Sdrncll. Frankfurt/Main l 997; Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen. l'rob­
len1e und Perspektiven eines Forschungsansatzes. Hg. v. R. Schnell. Tübingen 1998. 

4 R.iid(~er Schnell: Liebesdiskurs und Ehediskurs im 15. und 16.Jabrhundert. In: The Graph 
of scx and thc German Text. Gcndered Culture in Early Modern Gennany 1500-1700. Hg. v. 
Lynnc Tatlockc. Amsterdam, Atlanta 1994 (Chloe Beiheft zum Daplmis, l 9), 77-120, hier 80, 
116. 

5 Michael Scliriiter: Staatsbildung und Triebkontrolle. Zur gesellschaftlichen Regulierung des 
Sexualverhaltens vom 13. bis 16.Jahrhundert.· In: Macht uud Zivilisation. Hg. v. Peter Gleic/i­
"iann [u. a.J. Frankfurt/Main 1984, 148-192; Heide IV1111der: „Er ist die Sonn', sie ist der Mond". 
Frauen in der Frühen Neuzeit. München 1992; Lyndal Roper: The Holy Household. Women 
aml Morals in Reformation Augsburg. Oxford 1989; Ancttc Völker-Rasor: Dilderpaare - Paar­
bilder. Die Ehe in Autobiographien des 16.Jahrhundcrts. Freiburg 1993 (Rombach Wissen­
schaft, Historie 2); Bwgliartz [s. Anm. 21. 
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indern sie eine Kontinuität der hierarchischen Eheordnung vom Hoch-
111ittclaltcr bis in die Frühe Neuzeit nachweisen kann. Dieser Befund 
kann auch fl.ir englische Ehcschrifi:en - vorreformatorischer und purita­
nischer Provenienz - Geltung beanspruchen. 

In England war ebenfalls ein Wandel des Ehestatus in der Gesellschaft 
zu verzeichnen, und es gab ein neuartiges, auf Popularität hin angelegtes, 
breites Schrifttum zu Haushalt und Ehe, in dem aber keine neuen Ideen 
über das eheliche Zusammenleben entwickelt wurden.'' Auf den Begriff 
gebracht liegt den nachreformatorischen Eheunterweisungen also ein 
Geschlechterverhältnis zu Grunde, das im Hinblick auf den gegenseiti­
gen Unterstützungsanspruch symmetrisch, bezogen auf das Geschlecht 
aber hierarchisch geformt ist, wobei Symmetrie mit Hierarchie vereinbar 
erscheint. 7 

Hinsichtlich dieses Befundes präsentiert das pietistische Eheschrifttum 
des späten 17. und 18. Jahrhunderts keinen grundsätzlich anderen oder 
neuen Entwurf Es lassen sich jedoch gewisse Verschiebungen feststellen, 
denn die pietistische Forderung, das ganze Leben mit praktischer Fröm­
migkeit zu durchdringen, hatte selbstverständlich Konsequenzen für Ehe 
und Familie. Die Frömmigkeit des innerkirchlichen Pietismus versah das 
lutherische Eheverständnis mit einer eigenen, kulturellen Ausprägung. 
Die Forderung nach Ehelosigkeit ist im innerkirchlichen bürgerlichen 
Pietismus nicht erhoben worden; für Württemberg wurde sie allerdings 
von einigen separatistischen, dörflichen Gruppierungen form.uliert. 8 

6 Kathlccn J\1. DaJ1ics: Continuity and Change in Literary Advice on Marriagc. In: Marriagc 
and Society. Studies in the social History of Marriage. Hg. v. R.. B. Ont/111,aite. Lerndon 1981, 
58-80. Andere Autoren und Autorinnen betonen hingegen den Zuwachs an spiritueller Auto­
rität, der Ehefrauen durch den Puritanis111us erwachsen sei; für diese Position vgl. Carf Friedrich 
Stii11dlin: Geschichte der Vorstellungen und Lehren von der Freundschaft. Hannover 1825, 134; 
LePin L. Sd1iicking: Die puritanische Familie in literar-soziologischcr Sicht. Dern, München 
1964; Ma1xo 'J(idd: Christian Humanism and the l'uritan Social Order. Cambridge 1987, 
96-117; Afffanda Porterficld: Women's Attraction to l'uritanism. In: ChH 60, 1991, 196-209. 

7 Das betonen Monika Gesell: Hierarchie und Gegenseitigkeit. Überlegungen zur Geschlech­
terkonzeption in Heinrich Bullingers Eheschriften. In: Geschlechterbeziehungen und Text­
funktionen [s. Anm. 31, 89-117; Helm11t Pn{f: „[ ... ] ein schul/darinn wir allerlay Christliche 
tugcnd und Zl!cht lernen". Ein Vergleich zweier ehedidaktischer Schriften des 16.Jahrhunderts. 
In: Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen [s. Anm. 3J,~59-88. 

8 Sowohl die Gemeinschaften 11111 Michael Hahn (1758-1819) aus Altdorf als auch um Jo­
hann Georg Rapp (1757-1847) aus lptingen propagierten, sich der ehelichen Gemeinschaft zu 
enthalten. Hintergrund des Ehelosigkeitsideals waren für die beiden separatistischen Gruppie­
nmgen die Schriften Jakob 13öhn1es, der von einer androgynen, sündenfreien Beschaffenheit 
des ersten Menschen ausgeht. Erst der Wunsch nach Trennung der Geschlechter sei der Ur­
sprung der Sünde gewesen. Zu Halm und Rapp Allneclit Ritsclil: Geschichte des Pietismus. Ud. 3: 
Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18.Jahrlrnnderts. [Bonn 18861. ND Berlin 
1966, 175 f.; Hartmut Lcln11a11n: Pietismus und weltliche Ordnung in Württemberg vom 17. bis 
zum 20.Jahrhundert. Stuttgart 1969, l39-145;Joar/iirn Tra11fli'cin: Freiheitsrechte und Gemein­
schaftsordnungen mn 1800. Pietis111us und Separatis1nus in Württc1nbcrg. In: Baden und Würt­
temberg im Zeitalter Napoleons. Ausstellungskatalog. Hd. 2: AufSätze. Stuttgart 1987, 323-342. 
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Das Verdienst der Studie von Fritz Tanner über die Ehe im Pietismus 
ist es, die frappierende Unterschiedlichkeit der Eheentwürfe in den ver­
schiedenen pietistischen Strömungen herausgearbeitet zu haben. 9 Für die 
württembergische Variante mit der zweifellos grundsätzlichen Frage, wie 
der Pietismus in die lutherische Landeskirche eingebettet wurde und wie 
stark der Grad der pietistischen Eigenkultur in der Landeskirche bleiben 
konnte, stellt seine Studie jedoch keine Antworten bereit. 

In seinen Catcd1is11111sprcdigtc11 setzt sich Philipp Jakob Spencr (1635-
1705) ausführlich mit Luthers Haustafel auseinander, dem Katalog der 
christlichen Hauptpflichten der unterschiedlichen Stände, von denen an­
zunehmen ist, dass sie als Teil des Kleinen Katechis111us (1529) von allen 
Protestanten auswendig gewusst waren. 10 Spener will mit seinen Catcchis-
1m1spredigtcn explizit die Hausväter, vor allem aber auch die Hausmütter 
erreichen. 11 Die pastoral theologische Aufincrksamkcit pietistischer Pfar­
rer für die Wirkungsbereiche der Haustnüttcr war jedoch keinem eman­
zipatorischen Gleichheitsdenken geschuldet, vielmehr dem pietistischen 
Eifer, Luthers vermeintlich steckengebliebene Reformation voranzutrei­
ben und eine das ganze Leben durchdringende praxis pietatis aller Ge­
meindemitglieder zu erreichen. Ohne die Frauen und ihre familienge­
bundenen Erziehungsbereiche konnte eine neue Frömmigkeitspraxis im 
Alltag kaum dauerhaft installiert werden; von daher war das pietistische 
Reformprojekt ohne die Beteiligung von Frauen nicht zu realisieren. 
Mit dem Blick auf alle europäischen Länder und christlichen Konfessio­
nen hat die Forschung darauf hingewiesen, dass Frauen besonders in sol­
chen religiösen Bewegungen eine große Rolle gespielt haben, in denen 
Frömmigkeit wichtiger war als Dogmatik. 12 Für den Pietismus formuliert 
wohl niemand deutlicher als Johann Henrich Reitz (1655-1720) im Vor­
wort zu seiner Historie Der Wiedcrgcbohrnen anhand einer Zitatensamm­
lung von überkonfessionell bekannten Theologen die Gründe, warum 
mehr Frauen wiedergeboren würden: Sie hätten mehr Gottesfurcht und 
religiösen Eifer, seien beständiger, religiöser Emotion fähiger und mehr 
an die Liebe zu einem Oberhaupt gewöhnt. 13 Wenn das die zeitgen?ssi-

9 Vgl. Fritz Tr11111cr: Die Ehe im Pietismus. Zürich 1952. 
10 IValter Bc/1re11dt: Lutherisch-orthodoxe Ehelehre in der Haustafelliteratur des 16.Jahrhun­

derts. In: Text und Geschlecht [s. Anm. 3J, 214-229, hier 214. 
11 Philipp Jakob Spmer: Kurtze Catechismuspredigten. [1689]. ND Hildesheim, New York 

1982, Einleitung. 
12 Rola11d Bai11to11: Wo111cn of the llcfOrn1ation. Fron1 Spain to Scandinavia. Minneapolis 

1977, 10 [; f'vlerry Wics11er: Gender, Church and State in Early Modem Germany. London, New 
York 1998, 25. 

13 jo/1<11111 Hc11rid1 Rcitz: Historie Der Wicdergebohrnen/ Oder Exempel gottseliger/ so be­
kandt= und benant= als unbekandt= und unbenanter Christen/ M>innlichen und Weiblichen 
Geschlechts/ In Allerley Staenden/ Wie Dieselbe erst von Gott gezogen und bekehret/ und 
nach vielen Kämpfen und Aengsten/ Durch Gottes Geist und Wort/ zum Glauben und Ruh 
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sehe Einschätzung von Theologen zur Frömmigkeitsqualifikation von 
Frauen ist, erstaunt es nicht, dass auch die pietistische Reformbewegung, 
der es um die Spiritualisicruug des Alltags ging, um die Beteiligung von 
Frauen warb. 

Der Logik einer Catechis11111sprcdi.r;t entsprechend sind Speners Ausfüh­
nmgen zur Ehe, die Luthers Ha11stafcl in Gliederung und Inhalt exakt 
folgen, formal als ausführlicher Kommentar zu den von Luther aufge­
reihten Pflichten gestaltet. In diesem Verfahren lässt sich Pietistisches in 
der populärsten lutherischen Bekenntnisschrift, dem Katechismus, unter­
bringen oder anders gesagt, wird die pietistische Ausformung in Luthers 
Katechismus mit eingeschlossen. Im lutherischen Kleine11 Katechismus be­
treffen zwei kurze Paragraphen das Verhältnis von Ehemann und Ehe­
frau. Die Ehemänner werden zu Vernunft und Ehre in der Herrschaft 
gegenüber den schwächeren Ehefrauen, die Ehefrauen hingegen zu Un­
tertänigkeit und Gehorsam gegenüber ihren Ehemännern vcrptlichtet. 14 

Diese Kurzfassung lutherischen Eheverständnisses erweitert Spener zu 
einer ausführlichen Erörterung über die Ehe. Die erste Pflicht derjeni­
gen, die in den Ehestand treten, bestehe darin, diesen als einen heiligen, 
von Gott eingesetzten Stand zu betrachten. Dieser lutherischen Grund­
feste entnimmt der Pietismus eine positive Grundeinstellung zur Ehe, so 
dass diese weder als ein „fleischlicher" noch „unreiner" Stand betrachtet 
werden darf, womit auch die eheliche Sexualität einer negativen Kon­
notation enthoben ist. 

Wo vom Verhältnis der Geschlechter in der Ehe die Rede ist, zählt 
Spener zuerst die gemeinsamen Pflichten der Ehepartner auf. Zuerst 
müssen die Eheleute für des Anderen Seele mitsorgen, da die gegensei­
tige Liebe nicht nur das leibliche, sondern mit deutlichem Vorrang das 
geistliche Wohl fördern solle. Daher sollen die Eheleute ihren Hausgot­
tesdienst miteinander und mit den Ihrigen halten, miteinander zu Gott 
beten, einander mit gutem Beispiel vorangehen und einander „mit un­
terricht I erinnerung I warnung I bestraffung und trost erbauen." Und 
obschon die Frauen eigentlich in aller Stille zu Hause von ihren Männern 
lernen sollen, so müssen sie dennoch danach trachten, ob sie der Männer 
Heil befördern können, primär mit gottseligem Wandel und ohne Worte 
wie von Paulus in 1 Petr 3,1 beschrieben, doch könne ihnen der Ge­
brauch des göttlichen Wortes dabei nicht verwehrt werden. 15 Zweitens 
seien die Eheleute zu gegenseitiger herzlicher Liebe und gegenseitiger 
Hilfe verpflichtet. Zwar sei eigentlich die Ehefrau dem Mann zur Gehil­
fin gegeben, aber der Mann müsse sie, „da er sie regieret", versorgen und 

ihres Gewisscns gebracht seynd. Teil 1-7 [1698-1745J. ND 4 llde. Tübingen 1982, hier Vor­
wort lld. 1. 

14 Marti11 Luther: Werke. Weimarer Ausgabe. lld. 1,30, 1. ND Weimar 1964, 332 u. 334. 
15 Spc11cr, Catechismusprcdigten [s. Anm. 11], 729. 
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schützen. Sie sollen einander bei der Haushaltung, den Geschäften und 
der Kindererziehung beistehen. 16 Drittens müssen Eheleute ihr ganzes 
Leben miteinander verbringen, und kein Teil ist befugt, sich voneinander 
zu trennen; bei Ehebruch müsse die Erlaubnis der Obrigkeiten zur Tren­
nung abgewartet werden. 17 Die geschlechtsspezifischen Pflichten des 
Ehemannes bestehen darin, die Ehefrau erstens zu lieben, zweitens zu 
versorgen, drittens sie zu regieren und viertens Geduld mit ihr zu ha­
ben. 18 Hat die Frau eine andere Religion, was eigentlich eine Sünde ist, 
muss der Mann versuchen, sie ohne Zwang zur wahren Erkenntnis zu 
bringen. 19 In geistlichen Dingen hätten die Frauen von Gott gleicherma­
ßen Gnade erhalten, so dass sie vor Gott den Männern gleich seien. Und 
obgleich die Männer in der Natur und in der Welt einen Vorzug vor den 
Frauen haben, dürfen sie wegen der Gleichheit der Geschlechter vor 
Gott diesen nicht missbrauchen, sondern müssen die Frauen als Schwes­
tern und Miterben ansehen. 20 Diejenigen Männer, welche die genannten 
Pflichten gegenüber ihren Frauen nicht geziemend erfüllen, verlieren 
Gottes Gnade: „Ihr gebet wird dadurch verhindert und Gott unange­
nehm. "21 Die spezifischen Pflichten der Ehefrau hingegen sind, ausge­
hend von der Vorannahme, dass der Ehemann ihr Haupt ist, erstens die 
Erwiderung seiner Liebe, zweitens Ehrerbietung, drittens Untertänigkeit 
und Gehorsam, viertens Gutes tun. 22 Sollte aber ein gottloser Ehemann 
seiner Ehefrau etwas zumuten, was Unrecht und wider göttliches Gebot 
sei, so sei sie zum Widerstand berechtigt.23 

Hinsichtlich der Unterordnungspflicht der Ehefrau und der Regie­
rung des Ehemannes befindet sich Spener in völliger Übereinstimmung 
mit der lutherischen Ehetradition. Neu scheint mir hingegen die stärkere 
Betonung der spirituell-religiösen Beziehung in der Ehe und die Her­
vorhebung der spirituellen Gleichheit von Mann und Frau mit der davon 
abgeleiteten geistigen Eigenständigkeit der Frau. Freilich existierte be­
reits im nachreformatorischen Eheschrifttum die Ausrichtung beider 
Ehepartner auf Gott,24 aber in pietistischen Eheschriften wird dieser As-

16 Spcncr, Catechisnmspredigtcn [s. Anm. 11], 730. 
17 Ebd., 731. 
18 Ebd., 735. 
19 Ebd., 736. 
20 Ebd., 738 f 
21 Ebd., 739. 
22 Ebd., 741. 
23 Ebd., 744 f 
24 Das gilt z.B. für Justus Menius' 1529 publizierte Eheschrift Oeconomia Christiana, siehe 

Riidigcr Sc/111cll: Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen. Probleme und Perspektiven ei­
nes Forschungsansatzes. In: Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen [s. Anm. 3], 1-58, 
hier 46. Zu dem Ergebnis eines primären Bezuges der Eheleute auf Gott und nicht aufrinander 
kommt auch Hc/111111 P11/fin seiner Analyse von Veit Dietrichs Eheschrift Eine kurtze vermanung 
rn die Ehelcut von 1544, vgl. P11/T[s. Anm. 11], 59-88, hier 73 f 
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pekt als der zentrale hervorgehoben, so dass man von einer Spiritualisie­
rung sprechen kann. Die Spannung zwischen symmetrischen und hierar­
chischen Ehenormen verschärft sich durch die unvereinbaren Positionen 
der Gehorsamspflicht und des Widerstandsrechtes der Ehefrau. Die bei­
den Handlungsspektren, einerseits die geistige Gleichheit und die davon 
abgeleiteten religiösen Kompetenzen der Ehefrau und andererseits die 
Unterwerfungspflicht, können handfeste Konflikte im pietistischen Ehe­
alltag aufwerfen. 

Im Unterschied zum lutherischen Protestantismus, für den eine Ehe­
pflicht besteht, ist für den Spenerschen Pietismus eine Aufwertung der 
Ehelosigkeit charakteristisch, und zwar im Rückgriff auf Paulus (1 Kor 
7), dass nämlich die Ehe keineswegs allen befohlen sei: „Vielmehr eini­
gen leuten / welchen Gott die gabe verliehen hat / daß sie atJSSer dem 
ehestand dennoch an leib und secl ihr leben unbefleckt und keusch zu 
führen vermögen / ist es besser/ wo sie in dem ledigen stand bleiben" .2' 

Abweichend von der protestantischen Ehepflicht wird im Spenerschen 
Pietismus die Ehelosigkeit - unter der Bedingung einer absoluten 
Keuschheit - als eine besondere Leistung und göttliche Bestimmung her­
vorgehoben. Diese Rehabilitation des ledigen Standes kommt dennoch 
keiner Annäherung an den katholischen Standpunkt gleich, da erstens 
keine klösterlichen Lebensentwürfe eingeräumt werden und zweitens 
die leibliche Komponente der Ehe, die Sexualität, im. Katholizismus 
sündhaft ist. Für den Spenerschen Pietismus ist die Ehe heilig und von 
daher rein; die Befähigung zum ledigen und damit keuschen Leben gilt 
ihm als etwas Hervorgehobenes. Da für ihn sowohl der eheliche wie der 
ledige Stand jeweils seine Beschwernisse und Vorteile haben - der ledige 
Stand hat den Nutzen, dass man an den „geistlichen Sorgen" viel weniger 
gehindert wird, während am ehelichen Stand nützlich ist, dass man zu 
zweit mehr Kreuz und Leiden zur notwendigen Züchtigung zu tragen 
hat -, ist es notwendig, sich daraufüin zu prüfen, in welchem Stand man 
besser ein gottgefälliges Leben führen und sein geistliches Heil erreichen 
könne. 2

'' Der württembergische pietistische Theologe und Hofprediger 
Johann Reinhard Hedinger (1664-1704) beurteilt den ehelichen Stand 
in den Kommentaren zu seiner Ausgabe des Neuen Testamentes hinge­
gen deutlich positiver als den ledigen Stand. Für ihn ist die Ehe der wahre 
Gottesdienst. 27 

25 Sprncr, Catechismuspredigten [s. Anm. 11 J, 725 ( 
26 Ebd., 726 f 
27 Das Neue Testament Unseres Herrn JESU Christi. Nach der Übersetzung dcß seeligen 

Herrn D. Mart. Luthers: Mit ausführlichen Sununarien/Richtigen Concordanzien/Nöthigen 
Auslegungen der schwehresten Stellen. Stuttgart 1704, zit. n. ~Volf<~ang Sd1ii/llw1lf Im Schatten 
des Gatten? Christina Barbara Hedinger (1674-1743), die Ehefrau des württembergischen Pie­
tisten Johann Reinhard Hedinger (1664-1704). In: PuN 24,1998, 18(,-196, hier 188. 
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2. Die Darstel/11ng der i11dii1id11ellc11 U1cc11tschcid1111g 

Fragt man nach der Praxis der bürgerlichen Bildungselite in Württem­
berg, so hatte die Wahl der lebenslangen Ehelosigkeit kaum eine prakti­
sche Relevanz; sie blieb die Ausnahme. Die württembergischen pietisti­
schen und akademisch gebildeten Männer jedenfalls heirateten in gut 
protestantischer Manier, wenn sie ihr erstes Amt antraten. 28 Das tatsäch­
liche Heiratsverhalten der Frommen in Württemberg entsprach ihrer 
Einbettung in das frühneuzeitliche Amtsbürgertum. Ein kulturelles Mus­
ter frommer Ehelosigkeit bildete sich nicht heraus, dennoch entwickelte 
sich in der Darstellungsweise des Eheentschlusses eine pietistische Eigen­
kultur. In der autobiographischen Repräsentation der schon bei Spener 
geforderten Selbstbefragung Ehe oder Ehelosigkeit - wird häufig darauf 
verwiesen, dass die eigene Heirat und die konkrete Partnerwahl eher 
zufällig und nur durch das Drängen anderer erfolgte, man sich selbst 
jedoch völlig passiv verhalten habe. Diese obsessive Stilisierung von Lei­
denschaftslosigkeit nährt sich aus zwei pietistischen Grundhaltungen. 
Zmn einen zeigt das Liebäugeln mit Ehelosigkeit einen hohen Grad der 
bereits erreichten Frömmigkeitsstufe, zum anderen demonstriert dieser 
Quietismus das Ideal, das eigene Schicksal und die eigene Lebensplanung 
in vorbildlicher Weise der göttlichen Führung zu überlassen. In der Ad­
aption des Quietismus als Bestandteil jansenistischen Heiligkeitsstrebens 
wird erneut die überkonfessionelle Prägung des deutschen Pietismus er­
kennbar.29 Da im Pietismus die frommen Grundsätze individuell durch 
innere Gefühlserfahrung mimetisch angeeignet und dokumentiert wer­
den müssen, erstaunt es wenig, dass in den württembergischen Selbst­
zeugnissen die Eheschließung in einer quietistischen Haltung in Szene 
gesetzt wird. Dass die Wahl der Ehefrau und die Eheschließung in Selbst­
zeugnissen retrospektiv als Vorsehung und Schickung Gottes beschrieben 
werden, lässt sich schon im gebildeten, humanistisch geprägten Bürger­
tum des 16. Jahrhunderts finden,3 11 das pietistisch Neue ist die betont 
quietistische Inszenierung. Das Paradoxon bleibt, dass der pdsentierte 
Quietismus nicht in tatsächliche Passivität und folglich Ehelosigkeit 
mündet, sondern den Kontext beschreibt, in dem das eigene Handeln 

28 Für die \VÜrttc111bcrgischcn Pfarrer hat Joh111111cs H7ahl ennittclt, dass sie Z\vischcn 22 und 
30 ihre erste Ehe eingingen, die Frauen, die sie heirateten waren mn die 20, also jünger, vgl. 
dcte<.: Lebens1'iufc und Geschlcchtenfüune im Pfarrhaus des 17. und 18.Jahrlnmderts. In: Evan­
gelische Pfarrer. Zur sozialen und politischen Rolle einer bürgerlichen Gruppe in der deutschen 
Gesellschaft des 18. bis 20.Jahrhunderts. Hg. v. L11isc Sdwrn-Sd1iittc u. Tl/alter Spam. Stuttgart 
[u. a.] 1997 (Konfi.'ssion und Gesellschaft, 12), 36-55, hier 50. 

29 Zur Einordnung des französischen Janscnisn1us vgl. Jean De/11111ct111.· Lc Catholicis111c entre 
Luther et Voltaire. Paris 1971; H1rt11111t Lcltmmui: Das Zeitalter des Absolutismus. Gottesgna­
dentum und Kriegsnot. Stuttgart [u. a.J 1980 (Christentum und Gesellschaft, 9). 

30 Viilkcr-Rasor [s. Anm. 5], 146 f 
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erklärt und wahrgenommc11 wc1 drn soll. hiedrich Christoph Oetinger 
(1702-1782) äußert sich im l>c:rrn1 hn 173 7 in mehreren Briefen an Jo­
hann Albrecht Bengel (1687-1752) über die mögliche Eheschließung 
mit Christina Dorothea Li11sern11a1111 (1717-17')(3), die zunächst mit sei­
nem Bruder verlobt war.·11 Er schreibt an lkngel, dass er selbst ohne 
Willen sei und Gott die Entscheidung überlasse. Er schildert die auf ihn 
gefallene Wahl der Familie der Braut, der gleichzeitig ein Heiratsangebot 
des Diakons Köstlin vorlag, in einer Dynamik, in der er selbst beinahe 
abwehrend erscheint: „Aber wie sehr ich all' mein Elend entdeckt, wider 
mich selbst geredt, Köstlin empfohlen, so stand keines von mir ab. Ja, sie 
wollten, ich sollte gleich Eheverlöbnis halten. Ich sagte, ich wollte mit 
der Jungfer Tochter beten, und Ihre, als Vaters, Einwilligung einholen. "·12 

Selbstverständlich bedarf die darauffolgende Verlobungsdarstellung eines 
Bildes, das dem Leser die vorbildliche, weltabgewandte Frömmigkeit der 
Braut anzeigt: „Kaum gab sie mir die Hand".33 

Die quietistische Darstellungsweise beschreibt die pietistische Version 
eines Geschehens, das auch in anderen Wahrnehmungsmustern wieder­
gegeben werden könnte. Dass Oetingers Heirat am 22. April 1738 mit 
seinem erstem Amtsantritt zusammenfällt und von daher der Norm bür­
gerlichen Heiratsverhaltens entspricht, und dass es irgendeiner Art von 
Aktivität des Bräutigams bedarf, um sich bei den Brauteltern zu bewer­
ben, diese bürgerlich-rationalen Heiratsstrategien sind für die pietistische 
Reflexion irrelevant. Für das pietistische Gedächtnis ist allein die vor­
bildliche passive Haltung in der Phase der Eheanbahnung wichtig. Lite­
rarisch wurde die quietistische Präsentation der Heirat durch die männ­
lichen Führungspersönlichkeiten mittels ihrer publizierten (auto-)bio­
graphischen Präsentationsmöglichkeiten in die pietistische Tradition 
eingefügt. Selbstverständlich präsentierten auch weniger namhafte Pie­
tistinnen und Pietisten ihre Eheschließung als Ergebnis der göttlichen 
Führung. Aus der Lebensbeschreibung der Friederike Schütz (1756-
1835), verfasst von ihrer Enkelin Charlotte Zeller (1815-1899), erfahren 
wir, dass die fromme Protagonistin zunächst mit dem Esslinger Arzt Dr. 
Bonz verheiratet war, der 1788 nach zehnjähriger Ehe starb und sie mit 
fünf unversorgten Kindern zurückließ. 1794 sah sie sich mit dem Hei­
ratsangebot des befreundeten, ebenfalls pietistischen und verwitweten 
Amtsarztes Dr. Johann Christian Williardts (17 49-1828), dessen erste 
Frau 1793 gestorben war und der mit vier Kindern zurückblieb, kon-

31 Friedrich Christoph Octingers Leben und 13riefc. Hg. v. K<Jr! Chr. Ebcr/1. E!t111a1111. Stuttgart 
1859, 534 f.; zu Oetingers Heirat auch A1agdale11a i\1aicr-Pctersc11: Der „Fingerzeig Gottes" und 
die „Zeichen der Zeit". Pietistische Religiosität auf dem Weg zu bürgerlicher Identitätsfindung, 
untersucht an Selbstzeugnissen von Spener, Francke und Oetinger. Stuttgart 1984, 334 f 

32 Maicr-Pctme11 [s. Anm. 31], 535. 
33 Ebd. 

155 



schützen. Sie sollen einander bei der Haushaltung, den Geschäften und 
der Kindererziehung beistehen. 16 Drittens müssen Eheleute ihr ganzes 
Leben miteinander verbringen, und kein Teil ist befugt, sich voneinander 
zu trennen; bei Ehebruch müsse die Erlaubnis der Obrigkeiten zur Tren­
nung abgewartet werden. 17 Die geschlechtsspezifischen Pflichten des 
Ehemannes bestehen darin, die Ehefrau erstens zu lieben, zweitens zu 
versorgen, drittens sie zu regieren und viertens Geduld mit ihr zu ha­
ben.18 Hat die Frau eine andere Religion, was eigentlich eine Sünde ist, 
muss der Mann versuchen, sie ohne Zwang zur wahren Erkenntnis zu 
bringen. 19 In geistlichen Dingen hätten die Frauen von Gott gleicherma­
ßen Gnade erhalten, so dass sie vor Gott den Männern gleich seien. Und 
obgleich die Männer in der Natur und in der Welt einen Vorzug vor den 
Frauen haben, dürfen sie wegen der Gleichheit der Geschlechter vor 
Gott diesen nicht niissbrauchen, sondern müssen die Frauen als Schwes­
tern und Miterben ansehen. 20 Diejenigen Männer, welche die genannten 
Pflichten gegenüber ihren Frauen nicht geziemend erfüllen, verlieren 
Gottes Gnade: „Ihr gebet wird dadurch verhindert und Gott unange­
nehm. "21 Die spezifischen Pflichten der Ehefrau hingegen sind, ausge­
hend von der Vorannahme, dass der Ehemann ihr Haupt ist, erstens die 
Erwiderung seiner Liebe, zweitens Ehrerbietung, drittens Untertänigkeit 
und Gehorsarn, viertens Gutes tun. 22 Sollte aber ein gottloser Ehemann 
seiner Ehefrau etwas zumuten, was Unrecht und wider göttliches Gebot 
sei, so sei sie zum Widerstand berechtigt.23 

Hinsichtlich der Unterordnungspflicht der Ehefrau und der Regie­
rung des Ehemannes befindet sich Spener in völliger Übereinstimmung 
mit der lutherischen Ehetradition. Neu scheint mir hingegen die stärkere 
Betonung der spirituell-religiösen Beziehung in der Ehe und die Her­
vorhebung der spirituellen Gleichheit von Mann und Frau mit der davon 
abgeleiteten geistigen Eigenständigkeit der Frau. Freilich existierte be­
reits im nachreformatorischen Eheschrifttum die Ausrichtung beider 
Ehepartner auf Gott, 24 aber in pietistischen Eheschriften wird dieser As-

16 Spcncr, Catechismusprcdigtcn [s. Anm. 11 J, 730. 
17 Ebd., 731. 
18 Ebd., 735. 
19 Ebd., 736. 
20 Ebd., 738 f. 
21 Ebd., 739. 
22 Ebd., 741. 
23 Ebd., 744 f 
24 Das gilt z.B. für Justus Mcnius' 1529 publizierte Eheschrift Oecono111ia Christiana, siehe 

Riidigcr Sch11cll: Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen. Proble111e und Perspektiven ei­
nes Forschungsansatzes. In: Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen fs. Anm. 3J, 1-58, 
hier 46. Zu den1 Ergebnis eines pri111fü-cn Bezuges der Eheleute auf Gott und nicht aufeinander 
komn1t auch Hcl11111t PtäTin seiner Analyse von Veit Dietrichs Eheschrift Eine kurtzc vcnnanung 
an die Ebeleut von 1544, vgl. P11{ffs. Anm. 11], 59-88, hier 73 f 
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pekt als der zentrale hervorgehoben, so dass man von einer Spiritualisie­
n111g sprechen kann. Die Spannung zwischen syrmnetrischen und hierar­
chischen Ehenormen verschärft sich durch die unvereinbaren Positionen 
der Gehorsamspflicht und des Widerstandsrechtes der Ehefrau. Die bei­
den Handlungsspektren, einerseits die geistige Gleichheit und die davon 
abgeleiteten religiösen Kompetenzen der Ehefrau und andererseits die 
Unterwerfungspflicht, können handfeste Konflikte im pietistischen Ehe­
alltag aufwerfen. 

Im Unterschied zum lutherischen Protestantismus, für den eine Ehe­
pflicht besteht, ist für den Spenerschen Pietismus eine Aufwertung der 
Ehelosigkeit charakteristisch, und zwar im Rückgriff auf Paulus (lKor 
7), dass nämlich die Ehe keineswegs allen befohlen sei: „Vielmehr eini­
gen leuten / welchen Gott die gabe verliehen hat / daß sie ausser dem 
ehestand dennoch an leib und seel ihr leben unbefleckt und keusch zu 
führen vermögen/ ist es besser! wo sie in dem ledigen stand bleiben".25 

Abweichend von der protestantischen Ehepflicht wird im Spenerschen 
Pietismus die Ehelosigkeit - unter der Bedingung einer absoluten 
Keuschheit - als eine besondere Leistung und göttliche Bestimmung her­
vorgehoben. Diese Rehabilitation des ledigen Standes kommt dennoch 
keiner Annäherung an den katholischen Standpunkt gleich, da erstens 
keine klösterlichen Lebensentwürfe eingeräumt werden und zweitens 
die leibliche Komponente der Ehe, die Sexualität, im Katholizismus 
sündhaft ist. Für den Spenerschen Pietismus ist die Ehe heilig und von 
daher rein; die Befähigung zum ledigen und damit keuschen Leben gilt 
ihm als etwas Hervorgehobenes. Da für ihn sowohl der eheliche wie der 
ledige Stand jeweils seine Beschwernisse und Vorteile haben - der ledige 
Stand hat den Nutzen, dass man an den „geistlichen Sorgen" viel weniger 
gehindert wird, während am ehelichen Stand nützlich ist, dass man zu 
zweit mehr Kreuz und Leiden zur notwendigen Züchtigung zu tragen 
hat-, ist es notwendig, sich daraufhin zu prüfen, in welchem Stand man 
besser ein gottgefälliges Leben führen und sein geistliches Heil erreichen 
könne. 2

" Der württembergische pietistische Theologe und Hofprediger 
Johann Reinhard Hedinger (1664-1704) beurteilt den ehelichen Stand 
in den Kommentaren zu seiner Ausgabe des Neuen Testamentes hinge­
gen deutlich positiver als den ledigen Stand. Für ihn ist die Ehe der wahre 
Gottesdienst. 27 

25 Spcncr, Catechismusprcdigten [s. Anm. 11], 725 f. 
26 Ebd., 726 f 
27 Das Neue Testament Unseres Herrn JESU Christi. Nach der Übersetzung deß seeligen 

Herrn D. Mart. Luthers: Mit ausführlichen Summarien/Richtigen Concordamicn/Nöthigen 
Auslegungen der schwehresten Stellen. Stuttgart 1704, zit. n. Wolf.~ang Sd1öllkopf: Im Schatten 
des Gatten? Christina llarbara Hedinger (1674-1743), die Ehefrau des württembergischen Pie­
tisten Johann Rcinhard 1-ledinger (1664-1704). In: l'uN 24, 1998, 186-196, hier 188. 
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2. Die Darstellung der i11divid11ellen Ehcc11tsc/1cid1111g 

Fragt man nach der Praxis der bürgerlichen Bildungselite in Württem­
berg, so hatte die Wahl der lebenslangen Ehelosigkeit kaum eine prakti­
sche Relevanz; sie blieb die Ausnahme. Die württembergischen pietisti­
schen und akademisch gebildeten Männer jedenfalls heirateten in gut 
protestantischer Manier, wenn sie ihr erstes Amt antraten. 28 Das tatsäch­
liche Heiratsverhalten der Frommen in Württemberg entsprach ihrer 
Einbettung in das frühneuzeitliche Amtsbürgertum. Ein kulturelles Mus­
ter frommer Ehelosigkeit bildete sich nicht heraus, dennoch entwickelte 
sich in der Darstellungsweise des Eheentschlusses eine pietistische Eigen­
kultur. In der autobiographischen Repräsentation der schon bei Spener 
geforderten Selbstbefragung- Ehe oder Ehelosigkeit- wird häufig darauf 
verwiesen, dass die eigene Heirat und die konkrete Partnerwahl eher 
zufällig und nur durch das Drängen anderer erfolgte, man sich selbst 
jedoch völlig passiv verhalten habe. Diese obsessive Stilisierung von Lei­
denschaftslosigkeit nährt sich aus zwei pietistischen Grundhaltungen. 
Zum einen zeigt das Liebäugeln mit Ehelosigkeit einen hohen Grad der 
bereits erreichten Frömmigkeitsstufe, zum anderen demonstriert dieser 
Quietismus das Ideal, das eigene Schicksal und die eigene Lebensplanung 
in vorbildlicher Weise der göttlichen Führung zu überlassen. In der Ad­
aption des Quietismus als Bestandteil jansenistischen Heiligkeitsstrebens 
wird erneut die überkonfessionelle Prägung des deutschen Pietismus er­
kennbar.29 Da im Pietismus die frommen Grundsätze individuell durch 
innere Gefühlserfahrung mimetisch angeeignet und dokmnentiert wer­
den müssen, erstaunt es wenig, dass in den württembergischen Selbst­
zeugnissen die Eheschließung in einer quietistischen Haltung in Szene 
gesetzt wird. Dass die Wahl der Ehefrau und die Eheschließung in Selbst­
zeugnissen retrospektiv als Vorsehung und Schickung Gottes beschrieben 
werden, lässt sich schon im gebildeten, humanistisch geprägten Bürger­
tum des 16. Jahrhunderts finden,"' das pietistisch Neue ist die betont 
quietistische Inszenierung. Das Paradoxon bleibt, dass der präsentierte 
Quietismus nicht in tats~ichliche Passivität und folglich Ehelosigkeit 
mündet, sondern den Kontext beschreibt, in dem das eigene Handeln 

28 Für die württen1bergischcn Pfarrer hat ]oha1111cs Il7ahl ennittclt, dass sie zwischen 22 und 
30 ihre erste Ehe eingingen, die f..:;raucn, die <;ie heirateten waren tnn die 20, also jünger, vgl. 
ders.: Lebenstiufe und Geschlechterrfome im Pfarrhaus des 17. und 18.Jahrlmmkrts. In: Evan­
gelische Pfarrer. Zur sozialen und politischen Rolle einer bürgerlichen Gruppe in der deutschen 
Gesellschaft des 18. bis 20.Jahrhunderts. Hg. v. Llfisc Schorn-Sc/1iittc n. !Valtcr Spam. Stuttgart 
[u. a.J 1997 (Konfession und Gesellschaft, 12), 36-55, hier 50. 

29 Zur Einordnung des französischen Ja11scnisn1us vgl. Jean De/11mct11t: Lc Catholicis1ne entre 
Luther et Voltaire. Paris 1971; H<1rt11111t Lc/1111ai111: Das Zeitalter des Absolutismus. Gottesgna­
dentum und Kriegsnot. Stuttgart [u. a.] 1980 (Christentum und Gesellschafi:, 9). 

30 Vii/kcr-Rasor [s. Anm. 5], 146 ( 
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erklärt und wahrgenommen werden soll. Friedrich Christoph Oetinger 
(1702-1782) äußert sich im Dncm ber 173 7 in mehreren Briefen an J o­
hann Albrecht Bengel (1687-17 52) ü bcr die mögliche Eheschließung 
mit Christina Dorothea Linsenmann (1717-1796), die zunächst mit sei­
nCJn Bruder verlobt war. 31 Er schreibt an l3engcl, dass er selbst ohne 
Willen sei und Gott die Entscheidung überlasse. Er schildert die auf ihn 
gefallene Wahl der Familie der Braut, der gleichzeitig ein Heiratsangebot 
des Diakons Köstlin vorlag, in einer Dynamik, in der er selbst beinahe 
abwehrend erscheint: „Aber wie sehr ich all' mein Elend entdeckt, wider 
mich selbst geredt, Köstlin empfohlen, so stand keines von mir ab. Ja, sie 
wollten, ich sollte gleich Eheverlöbnis halten. Ich sagte, ich wollte mit 
der Jungfer Tochter beten, und Ihre, als Vaters, Einwilligung einholen."32 

Selbstverständlich bedarf die darauffolgende Verlobungsdarstellung eines 
Bildes, das dem Leser die vorbildliche, weltabgewandte Frömmigkeit der 
Braut anzeigt: „Kaum gab sie mir die Hand".33 

Die quietistische Darstellungsweise beschreibt die pietistische Version 
eines Geschehens, das auch in anderen Wahrnehmungsmustern wieder­
gegeben werden könnte. Dass Oetingers Heirat am 22. April 1738 mit 
seinem erstem Amtsantritt zusammenfällt und von daher der Norm bür­
gerlichen Heiratsverhaltens entspricht, und dass es irgendeiner Art von 
Aktivität des Bräutigams bedarf, um sich bei den Brauteltern zu bewer­
ben, diese bürgerlich-rationalen Heiratsstrategien sind für die pietistische 
Reflexion irrelevant. Für das pietistische Gedächtnis ist allein die vor­
bildliche passive Haltung in der Phase der Eheanbahnung wichtig. Lite­
rarisch wurde die quietistische Präsentation der Heirat durch die männ­
lichen Führungspersönlichkeiten mittels ihrer publizierten (auto-)bio­
graphischen Präsentationsmöglichkeiten in die pietistische Tradition 
eingefügt. Selbstverständlich präsentierten auch weniger namhafte Pie­
tistinnen und Pietisten ihre Eheschließung als Ergebnis der göttlichen 
Führung. Aus der Lebensbeschreibung der Friederike Schütz (1756-
1835), verfasst von ihrer Enkelin Charlotte Zeller (1815-1899), erfahren 
wir, dass die fromme Protagonistin zunächst mit dem Esslinger Arzt Dr. 
Bonz verheiratet war, der 1788 nach zehnjähriger Ehe starb und sie mit 
fünf unversorgten Kindern zurückließ. 1794 sah sie sich mit dem Hei­
ratsangebot des befreundeten, ebenfalls pietistischen und verwitweten 
Amtsarztes Dr. Johann Christian Williardt5 (17 49-1828), dessen erste 
Frau 1793 gestorben war und der mit vier Kindern zurückblieb, kon-

31 Friedrich Christoph Oetingers Leben und Briefe. Hg. v. Km-/ Chr. Ebcrh. E/1111<11111. Stuttgart 
1859, 534 (;zu Octingers Heirat auch A1agdalc11a Maicr-Pctcrsc11: Der „Fingerzeig Gottes" und 
die „Zeichen der ZeitH. Pietistische llcligiosität auf den1 Weg zu bürgerlicher ldentit;it~findung, 
untersucht an Selbstzeugnissen von Spcner, Francke und Octinger. Stuttgart 1984, 334 f 

32 Maicr-Pctmc11 fs. Anm. 31], 535. 
33 Ebd. 
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frontiert. Die Schilderung ihrer Biographin Charlottc /,L·llcr zielt auf ei­
ne passive Haltung und das Bemühen der U1nworlw11c11, Gottes Willen 
zu ergründen, zu dem auch das Einholen von Rat und eine pietistische 
Traumdeutung gehörte. Es träumte Friederike Schütz nämlich, die ver­
storbene Ehefrau von Williardts habe ihr zu der Heirat geraten, was die 
Angefragte und die Biographin als Einwilligung der Verstorbenen zu die­
ser Verbindung deuten. Zwar hatte Friederike schon in dem Wunsch des 
Bewerbers die Führung Gottes gesehen, und auch Williardts hatte sich 
vor seiner Anfrage versichert, „daß es der Wille des Herrn sey"34

, den­
noch konnte die Angefragte erst „nach manchem Kampf u. vielem Gebet 
des Willen Gottes gewiß werden" und „ihrem theuren Freund Williardts 
ihr Jawort" geben. 35 Dass auch bürgerlich-ständische Erwägungen diese 
Verbindung sinnvoll machten, da beide schon Jahre miteinander bekannt 
waren, in der gleichen Stadt lebten, aus einem Arzthaushalt kamen und 
für beide ein gewisser Wiederverheiratungszwang bestand - für die Wit­
we wegen der Versorgung ihrer Kinder und für den Witwer wegen der 
Erziehung seiner Kinder und der Haushaltsführung -, spielt in dem re­
trospektiven Bericht kaum eine Rolle. Vor der Realisierung dieser Hei­
rat mussten sogar noch die Widerstände der Verwandtschaft des Bräuti­
gams überwunden und ein Platz für Friederikes „blödsinnigen" Sohn 
Christoph außerhalb des Hauses gefunden werden. Diese aktiven Schrit­
te der Heiratsplanung werden zwar kurz angerissen, bleiben in der Bio­
graphie jedoch ungedeutet zugunsten einer quietistischen Verklärung, 
nämlich einer Heiratsentscheidung der Witwe im Gebet. Präsentationen 
dieser Art verweisen auf die überaus hohe Bedeutung eines praktischen 
Heiligkeitsstrebens im pietistischen Lebensentwurf und auf die Bemü­
hung um eine stringente pietistische Gesamtperspektive in der Darstel­
lung. 

Zur pietistischen Präsentation der Eheschließung gehörte notwendig 
die Schilderung der eigenen Gebetsprüfung, durch die sich der göttliche 
Wille in Bezug auf die Wahl des Ehepartners offenbaren sollte. Spener 
hatte in seinen Catechismuspredigten die Entscheidung über die Partner­
wahl maßgeblich in das Gebet verlegt, in dem zu klären war, ob der zur 
Disposition stehende Partner „in dem geistlichen und leiblichen am 
nützlichsten sey" und ob Gott diesen „ehestand mit seiner gnade beseli­
gen wolle". 31' In Briefen und Biographien wird der Entscheidungsprozeß 
über einen konkreten Eheantrag zuweilen wie eine intensive Gebetsme­
ditation beschrieben. Sophia Elisabeth Bengel (1717-1777) formuliert 
das Jawort an ihren Bräutigam folgendermaßen: „Ich erkenne samt mei-

34 AFFL (Archiv für Familienforschung, Leonberg), Charlottc Zellcr,,~cb. Gcfi: Lebensbeschrei­
bung der Friederike Williardts, geb. Schütz, 18 1 3/1-2, 234 ßl„ hier (i1. 

35 Zeller, Lebensbeschreibung der Friederike Williardts [s. Anm. 34], 62. 
36 Spcner, Catechismuspredigten fs. Anm. 11], 727. 
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11L·11 Utern, daß es die väterliche Schickung Cottes seye, deren ich mich 
gehorsam unterwerfe und ergcbc." 11 1 )je Entscheidung wird als eine von 
( ;ott getroffene verstanden, der eine 111tensive Gebetsphase der Braut und 
ihrer Eltern vorausgegangen ist. 

Von Johann Albrecht Bengels Entschluss zur Heirat wird berichtet, 
eine Krankheit habe den Wunsch nach einer Gefährtin heranreifen las­
se11.3" Der aufinerksamen Leserschaft der Biographie kann jedoch nicht 
entgehen, dass Bengel diesen Entschluss fällt, kurz nachdem er eine Stelle 
als Klosterpräzeptor angetreten hatte. Im pietistischen Bürgertum trug 
erst die endogame Heiratspolitik und Familienbildung zur Herausbil­
dung der Gruppe bei. Ehelosigkeit wurde allerhöchstens bei Frauen und 
im Krankheitsfall toleriert, wie bei der in Württemberg als pietistische 
Heilige verehrten Beata Sturm (1682-1730), die, zeitweise fast blind, 
nach den Worten ihres Biographen in Jesus ihren Bräutigam hatte und 
„ihr Braut=Hertz ganz allein und völlig ihrem Bräutigam geschencket 
und vorbehalten, ... mit ihrer Liebe dem Herrn allein angehangen, und 
also auch ein Geist mit ihme worden" .39 Friedrich Christoph Oetinger 
weiß allerdings von der hochgebildeten Tochter des Frankfurter Pietisten 
Johann Jakob Schütz zu berichten, dass diese eine grundsätzliche Abnei­
gung gegen das Heiraten gehabt habe. "0 

Hatte Spener den Ehestand und den Stand der Ledigen als gleichwertig 
betrachtet und beide Lebensformen alternativ legitimiert, folgten die 
württembergischen Pietisten, vom Ergebnis her betrachtet, den her­
kömmlichen Heiratsstrategien eines ständischen Amtsbürgertums. Der 
ehelose Lebensentwurf fand, zumindest was die Männer betraf~ keinen 
Eingang in die pietistisch-bürgerliche Praxis. Fragt man jedoch nach der 
pietistischen Eigenkultur, so müssen wir uns dem spezifischen Sprach­
gestus zuwenden, in dem Pietistinnen und Pietisten ihre Eheanbahnun­
gen schildern. Da Sprache das Erleben formt und dem Handeln durch 
Sprache erst eine soziale Deutung verliehen wird, präsentieren die (auto-) 
biographischen Darstellungsweisen die pietistische Selbstwahrneh-

37 WLB (Württembergische Landesbibliothek) Cod. hist. Fol. 1002 J.A. Bengel Nachlass, 
BI. 7: Brautbrief von Sophia Elisabeth Bengel an Albrecht Richard Reuß vom 30. Dezember 
1737. 

38 Vgl. K,1r/ Hcm1a1111: Johann Albrecht 13engel. Der Klostcrpräzeptor von Denkendorf. Stutt­
gart 1937, 266. Kurz vorher, im November 1713, war Bengel als Präzeptor in die Klosterschule 
Denkendorf gezogen und hatte Stuttgart verlassen. Am 11. April 1714 verlobt er sich mit der 
sechs Jahre jiingeren Johanne ll.cginc Seeger; a1n 5. Juni heiraten sie in der Stiftskirche in Stutt­
gart. 

39 Gco1;~ Ci111rad Rieger: Die Würtembergische Tabea, Oder Das Merckwürdige ämsere und 
innere Leben und seeligc Sterben Der Wcylaml GottseeligenJungfrauen J 13eata Sturmin. Stutt­
gart 21732, 50. 

4° Friedrich Christoph Octinger: Selbstbiographie. Genealogie der reclen Gedanken eines Got­
tesgelehrten. Hg. v. ]11/i11s Rocsslc. Metzingen 1961 (Zeugnisse der Scbwabcnvätcr, 1), 50. 
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mung!1 Durch die pietistische Selbstdeutung wird die Eheanbahnung 
in die spirituelle Kansalität eines göttlichen Plans und der menschlichen 
Erfüllung desselben versetzt. Diese Spiritualisierung erweitert den Ent­
scheidungsspielraum der umworbenen Töchter zugnnsten einer ei­
gcnstfodigen Entscheidung für den Kandidaten. In der pietistischen Re­
flexion, der literarischen Darstellung in Briefen, Tagebüchern, Antobio­
graphien und Biographien verschmelzen materielle und diskursive 
l'raktikcn zu einer neuen und endgültigen Wahrheit, in der die Führung 
Gottes zum alleinigen Sinnfaden versponnen wird. 

Durchgängig bezeichnen Pietisten in ihren Selbstzeugnissen ihre Ehe­
frau als „Gehülfin". Auch der herzogliche Leib- und Hofarzt Albrecht 
Reichard Reuß (1712-1780) bezeichnet in seinem Tagebuch seine Ehe­
frau als „meine liebe Gehülfin". In den Tagen ihres Sterbens sei sein Herz 
„verwundert und gepreßt" gewesen, weil er nie wirklich dazu gekom­
men sei, seine Frau „nach ihrem Sehnen so anzufassen", mit ihr zu beten, 
offenherzig vom Herzen zu reden, dass „wir ein Geist würden", obwohl 
sie dieses von ihm gefordert habe. In seinem Tagebuch bittet er Jesus 
daflir um Vcrzeihung.42 Aus dem Bedauern von Reuß lässt sich das pie­
tistische Eheideal einer geistlichen und leiblichen Gemeinschaft ablesen, 
das er, wegen seiner häufigen berufsbedingten Abwesenheiten, nicht zur 
Zufriedenheit seiner Frau verwirklicht habe. Luise Schorn-Schütte hat 
das Konzept der Gefährtin als das lutherische Pfarrfrauenideal herausge­
stellt, das sich seit dem 16. Jahrhundert entwickelt habe. 43 Reuß zählt die 
Qualitäten einer „Gehülfin" auf, wozu bewährte Treue, zuverlässige Ge­
hülfenschaft und ein scharfes Wachen über das Verhalten der gemeinsa­
men Kinder gehören. Im Pietismus ist die Erwartung an den Ehepartner 
sowohl geistlicher wie materieller Natur. Zu dieser spirituellen Gemein­
schaft gehörte auch die Idee einer humanistisch-intellektuellen Gefähr­
tenschaft. Jedenfalls ist es in pietistischen Kreisen keine Ausnahme, wenn 
Töchter und Ehefrauen an den theologischen Diskussionen und Entwür­
fen ihrer studierten Väter und Ehemänner als Gehilfinnen teilnahmen. 
Im frühen Pietismus wurde eine intellektuelle, humanistische Ausbil­
dung bürgerlicher Mädchen positiv bewertet. Die pietistischen Mitstrei­
terinnen Speners in Frankfurt, die Witwe Juliane Baur von Eyseneck und 
die ledige Johanna Eleonora von Merlau (später verh. Petersen), unter­
richteten im Saalhof zehn- bis zwölfjährige Mädchen der Frankfurter 

41 Carro/I S111ith-Rosc11bnx: Körper-Politik oder der Körper als Politikum. In: Geschichte 
schreiben in der Postmoderne. Hg. v. Christoph Co11rad u. Aforti11a Kessel. [Engl. Ausg. 1989]. 
Stuttgart 1994, 310-350, hier 31 () ( 

42 WLJ3 Cod. hist. Fol. 1002, Nachlass J. A. Bengel, No 42/11, 73 ( 
43 L11isc Sdiom-Schiittc: „Gefährtin" und „Mitregentin". Zur Sozialgeschichte der evangeli­

schen Pfarrfrau in der Frühen Neuzeit. In: Wandel der Gcschlechtcrbezichungcn zu Beginn der 
Neuzeit. Hg. v. Heide Ml1111deru. Christina Va11;a. Frankfurt/Main 1991, 109-153. 
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Elite, zu deren geistlicher Erzichu11g ;1t1t li l l11tn11cht m der griechischen 
Sprache gehörte, was nicht unkrit1s1nt lilwli, yd"cli von Spcnn in sei­
nen Letztrn Thcologischrn Bcdrnrkrn gcl"ht t111d vnt,·idigt wurdc. 44 

3. Die War111111g f!or einer J :'ftc 111it „ l )11/w/.:cl,,-rett" 

Spener entwirft die pietistische Ehevorstellung in größtmöglicher 
Nähe zu den protestantischen Eheordnungen mit der notwendigen Ein­
willigung der Eltern zur Eheschließung, der Verpflichtung zur Einlösung 
eines Eheversprechens und der Einhaltung der Kirchenordnung mit der 
Pflicht zu Aufgebot und kirchlicher Trauung. Worauf er und seine würt­
tembergischen Nachfolger in ihren Ehepublikationen jedoch weit mehr 
Gewicht legen, ist die gemeinsame Religiosität der Ehepartner. Spencrs 
Gründe dafür sind erstens die Gefahr, sonst vom „irrgläubigen ehegattcn 
zu einer gefährlichen änderung der rcligion gebracht"45 zu werden, zwei­
tens die Unmöglichkeit, die geistlichen Aufgaben in der Ehe, wie ge­
meinsamer Dienst an Gott und gemeinsame Andacht, hinreichend crtlil­
len zu können, sowie drittens die fehlende Übereinstimmung bei wich­
tigen Entscheidungen z.B. in der Kindererziehung. Wenn aber de1111ocli 
ein Rechtgläubiger in einer solchen Ehe stehe, so habe dieser die Auf­
gabe, dem irrgläubigen Teil mit gutem Exempel vorauszugehen und auf 
„christliche (nicht gewaltsame) weise" den irrgläubigen Partner zu ge­
winnen und zu bekehren. Diese Pflicht des Ausharrens hat in der Ge­
schichte der protestantischen Frömmigkeitsbewegungen besonders bei 
den Quäkern zu einem Corpus von Exempelgeschichten geführt, in de­
nen Ehefrauen die Ungerechtigkeiten und Q1dlcreien ihrer falschgläu­
bigen Ehemänner in gebotener Demut, aber zugleich standhafter Fröm­
migkeit erleiden. 4" In sämtlichen Publikationen der württembergischen 
Pietisten zur Ehe wird dringlichst vor der Ehe mit „Unbekehrten" ge­
warnt. Spener wie seine württembergischen Nachfolger verstanden unter 
Andersgläubigen jedoch keineswegs Angehörige anderer Konfessionen, 
sondern in erster Linie das nichtpietistische protestantische Umfeld. Das 
bedeutet, dass der pietistische Eheentwurf als unbedingte Maßgabe eine 
Partnerwahl aus der pietistischen Gruppe vorschrieb. Friedrich Chri­
stoph Oetinger (1702-1782) macht die ungleiche Frömmigkeit für das 

44 Philipp Jako/, Spc11er: Letzte theologische lledencken. Teil 3. [Halle 1711 J. ND 1987, 182 ff 
j11tta Tacgc-Bizcr: Weibsbilder im Pietismus. Das Beispiel von Frankfurt am Main 1670-1700. 
In: Frauen gestalten Geschichte. Im Spannungsfeld zwischen Religion und Geschlecht. Hg. v. 
Leonore Sicgcfc- l:Vcnsd1kc11'itz f u. a.J. Hannover 1998, 109-136, hier 129 f. 

4s Spl'llcr, Catechismuspredigten [s. Anm. 11 J, 728. 
46 Siehe die Biographien, die Fclicity N11ssbm1111 für ihre Studie über die englischen Dissenter 

benutzt hat, vgl. dies.: The Autobiographical Subject. Gender and Ideology in Eightcenth-cen­
tury England. Baltimore, London 1989. 
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Erkalten der ehelichen Liebe und das Scheitern vrn1 Llwn verantwort­
lich.47 Johann Jakob Moser (1701-1785) veröffentlichte anläßlich der 
Heirat seiner jüngsten Schwester 1741 ein „Sendschreiben", das er an 
seinen Schwager richtet, in dem er sich ausschließlich dem Problem der 
Heirat wiedergeborener Personen mit Unbekehrten widmete. Es sei 
überhaupt schwer zu begreifen, weshalb „ein Kind Gottes" sich ent­
schließen könne, ein „Wclt=Kind" zu heiraten, denn Gott habe weder 
im Alten noch im Neuen Testament solche Ehen leiden wollen, was 
Moser ausführlich mit biblischen Textstellen bclegt. 48 Es sei eine völlige 
Fehlannahme, dass diese Heiraten sich zum Positiven wenden könnten, 
denn das Heiraten solle „in dem Herrn geschehen", was mit einer Per­
son, „welche noch nicht in der Ordnung der Busse und des Glaubens aus 
der Obrigkeit der Finsternis errettet und in das Reich J csu versetzet wor­
den", unmöglich sei.4" 

Da die Ehe im pietistischen Verständnis von Gott eingesetzt als „ein 
Pflanz=Garten" für das Reich Gottes in Gegenwart und Zukunft ver­
standen wird, kann sie bei ungleicher Frömmigkeit nur scheitern. Moser 
verurteilt jegliches Argument, das den religiösen Aspekt bei der Partner­
wahl zurücksetzen könnte: die Erwartung einer finanziell vorteilhaften 
Perspektive, einen angenehmen Charakter, die äußere Erscheinung, die 
Liebe einer Person, ständische Erwägungen oder überhaupt eine Chance 
zur Heirat. Den größten Selbstbetrug sieht er darin, wenn jemand welt­
liche Vorteile wählt, sich dann aber auf sein Gebet und die göttliche 
Führung berufe, denn das heiße, gegen Gottes geoffenbartes Wort zu 
handeln und zu beten und sei doppelte Sünde. 50 Dramatisierend fügt 
Moser hinzu, dass in allen bekannten Fällen die Hoffnung der wiederge­
borenen Person auf Bekehrung des Weltmenschen enttäuscht worden 
sei. Diese Fehlentscheidung ziehe ein emotional wie körperlich enormes 
Leiden nach sich: „ein täglich nagender Wunn im Hertzen und ein Eiter 
in allen [ ... ] Gebeinen". 51 

Das Urteil ist deutlich: Wer sich eine unbekehrte Person „über den 
Hals ladet, der stecket sich selbst die Schlange gar in den Buscn"52

• Löst 
man die Allegorie auf, heißt dies, sich den permanenten Versuchungen 
des Teufels auszusetzen. Der bekehrte Mann solle bedenken, dass Adam 
im Stand der Unschuld „durch sein Weib" verführt wurde, und die be­
kehrte Frau denke daran, dass, wenn der unbekehrte Mann „sein 

47 Friedrich Christoph Octi11gcr: Freimüthige Gedanken von der ehelichen Liebe. In: Sämtliche 
Schriften. Hg. v. Karl Chr. Ebcrh. Eh111a1111. 2. Abt. Bd. 5. Stuttgart 1863, 390 f. 

48 Joha1111Jakob lvloscr: Send=Schrciben von der Grassen Gefahr der Hcirathcn Erweckter und 
Wicdergcbohrncr Personen mit Unbekehrten. J1741J. Leipzig 2 1746, 6f 

49 Ebd., 13. 
50 Ebd., 20 f 
51 Ebd., l6 f 
52 Ebd., 17. 
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M.11111s=Recht mißbraucht" und den schuldigen Gehorsam der Ehefrau 
:lllth auf die Sache Gottes erstrecke, sie L'JJtweder in Gefahr gerate, den 
Menschen mehr zu gehorchen als Cott oder den Mann als unerträgliche 
List zu empfindcn. 53 Mosers Ausfiihrungcn konkretisieren die oben her­
ausgestellte grundsätzliche Spannung im pietistischen Eheentwurf von 
Gehorsamspflicht und Widerstandsrecht der Ehefrau. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass diese Problemlage nur zur Sprache gebracht wird, wenn 
sie einer effektiven Grenzziehung zu Nichtpietistcn dient. Ein Szenario 
mit einem pietistischen Ehemann, der gegen Gott verstößt und dem des­
halb der Gehorsam verweigert werden darf, ist in den positiven Ehevi­
sionen nicht zu finden. 

Festzuhalten bleibt, dass es für wiedergeborene Ehefrauen ob ihrer 
untergeordneten Position in der Ehe mit besonderen Bedrängnissen ver­
bunden sein konnte, ihrem Glauben gegenüber die Treue zu halten. Das 
sieht auch Moser, und es ist anzunehmen, dass Moser mit seiner Schrift 
auf eine tatsächliche Problemlage reagierte. Zwei konfliktreiche Ehen 
sind aus dem Nachlass der Familie Hahn/Paulus überliefert: Der pietisti­
sche Pfarrer Philipp Matthäus Hahn (1739-1790) heiratete in erster Ehe 
die nicht bekehrte Anna Maria Rapp (1749-1775), die eine vermögende 
Vollwaise war, und die älteste Tochter aus Hahns zweiter Ehe, die from­
me Pietistin Beate Hahn (1778-1842), heiratete, lange nach dem Tod 
ihres Vaters, den nicht pietistischen Pfarrer Karl Friedrich Paulus (1763-
1828). Die Problemlagen dieser beiden Ehen, die zum großen Teil auf 
der unterschiedlichen Religiosität beruhten, sind in den Tagebüchern 
von Philipp Matthäus Hahn und Beate Hahn/Paulus überliefert. 

4. Frii111t11igkeit als MaJ~r.;abe der Wahl und Garant ei11er gliicklichCll Ehe 

Die eindringlichen Warnungen, nur einen Ehepartner aus dem Kreis 
der Bekehrten zu wählen, waren aufs Ganze gesehen erfolgreich und 
haben im Laufe des 18.Jahrhunderts zu einem zunehmend pietistisch­
endogamcn Heiratsverhalten im Bürgertum beigetragen. Die mnsichtige 
Wahl pietistischer Ehepartner, die Johann Albrecht undJohanne Regine 
Bengel (1693-1770) für ihre Töchter vornehrn.en, bezeugt die unbeding­
te Präferenz der richtigen Frömmigkeit für die Auswahl der Kandidaten. 
Auch eine Generation später ist die elterliche Entscheidung in der Fami­
lie Bengel auf die wahre Frömmigkeit ausgerichtet. Die Bengel-Tochter 
Johanne Rosine (1720-1788) und ihr Ehemann Christian Gottlieb Wil­
liardts (1712-1779) befürworten den Heiratsantrag des befreundeten, 
frommen Stuttgarter Waisenhauspfarrers Jakob Friedrich Gros (1733-

53 lvloscr, Srnd=Schreibcn [s. Anm. 48], 18. 
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1767) für ihre älteste Tochter Marie Magdalena (1738 17<>8), "l'w"lil 
Gros von äußerst schwächlicher Konstitution war. In der l<.(1rresp())1de11/ 
zwischen den Eltern Williardts und dem Schwager 1 h. Albreclit 
Reichard Reuß (1712-1780), Leibarzt des württembergisclirn l lcrzogs, 
wird erwogen, welchen Stellenwert die Krankheit des 13cwcrbcrs lwi der 
elterlichen Vorentscheidung des Heiratsantrages haben darf. Der pietisti­
sche Schwager und Arzt rät zur Heirat, da nur die Führung Gottes über 
eine langfristige gesundheitliche Stabilisierung des Bewerbers entscheide 
und doch beim Heiraten das Augenmerk allein auf der Gemeinschaft mit 
Jesu beruhen solle. 54 Aus dem selbstverfassten Lebenslauf der Pfarrfrau 
Elisabeth Veronika Camerer (17 43-1797) klingt deutlich ein gewisser 
Stolz, den Ehefrieden und die Lebenslast auf der spirituellen Gemein­
schaft aufgebaut zu haben: 

Mein 1. Mann und ich leben in Frieden beisammen, und welches mir das 
vornehmste ist, daß wir im gemeinschaftlichen Glauben miteinander dem 
HERRN dienen und anhangen können, welches auch der Grund ist, daß wir 
einander so herzlich und zärtlich lieben, und das Leiden so Er uns zuschickt; 
gemeinschafi:lich tragen können. 55 

Und auch im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts hat sich an dieser 
religiösen Endogamie noch nichts geändert. Die Witwe Beate Paulus, 
geb. Hahn (1778-1842), und ihre Tochter Beate (1801-1862) sehen sich 
unmittelbar nach dem Tod des Ehemanns bzw. Vaters mit der Brautwer­
bung des Schulmeisters für die heiratsfähige Beate konfrontiert. In der 
finanziell prekären Situation einer Pfarrwitwe mit mehreren unversorg­
ten Kindern kommt der Antrag für die pietistische Mutter und ihre 
Tochter eigentlich im rechten Augenblick. Doch der Schulmeister hatte 
offensichtlich einen „rationalistischen und nationalistischen" Geist. Auf 
der Seite der aufgeklärten Theologie stehend und für eine Überwindung 
der deutschen Kleinstaaterei und für einen deutschen Nationalstaat ein­
tretend, befand sich der Schulm.eister sowohl religiös als auch politisch 
in Opposition zur Geisteshaltung der Pietisten. Von daher erstaunt es 
nicht, dass die Witwe sehr erleichtert und Gott dankend in ihrem Tage­
buch das Versprechen der Tochter notiert, niemals um einen solchen 
Preis zu heiraten und lieber das ganze Leben als Magd zu dienen. 56 

54 AFFL 18 1 8/ 1, 417 131., Cliarlottc Gcß: Lebensbeschreibung der Joh. Rosine Williardts, 
geb. Bengel, samt ihres Ehegatten Christ. Gottlieb Williardts, 135 f 

"AFFL 18 1141/4 Lebenslauf Elisabeth Veronika Carnerer, geb. Neuffer (1743-1797). 
56 WLU Cod. hist. quart 370,11, Wochenbuch der Beate Hahn/Paulus (8), 44 131., hier 19 f. 
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Die Aufgabe, wcltliclic t11HI gt·1stliclie J\11sprüchc in der Ehe zu ver­
binden, bestimmte auch die pr.1kt1sche Seelsorge der württembergischen 
Landeskirche. Die Hochzeihprnl1gte11 des viel gelesenen württembergi­
schen Predigers Georg Komad P„ icgcr ( 1(187-1743), die er als Pfarrer von 
St. Leonhard in Stuttgart iin Laufl· von zehn Jahren hielt, 57 führen den 
Neuvermählten ihre Pflichten vor Augen und versichern ihnen bei Er­
füllung derselben die göttliche 1-1ilfc. 58 IZ.ieger predigt den Eheleuten, 
zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, dann werde das Übrige sich 
von selbst ergeben. Selbstverständlich enden auch für ihn alle Heiraten 
zwischen Personen ungleicher Religion „gar übel". Christliche Eheleute 
seien erstens zu einem gemeinschaftlichen Gottesdienst, zweitens zu ge­
meinschaftlicher Liebe und Treue und drittens zu gemeinschaftlicher 
Übernahme aller Begebenheiten und Schicksale verpflichtet. 5'

1 

Die Riegerschen Hochzeitspredigten variieren in immer neuen For­
mulierungen die Forderung, die Ehe vollständig auf Gott auszurichten 
und von dieser Haltung aus den Ehealltag zu gestalten. Als dreifachen 
Grund, weshalb christliche Eheleute getrost ihre Ehe beginnen können, 
nennt Rieger: erstens weil sie von frommen Eltern abstammen, zweitens 
weil sie in diesen Fußstapfen fortfahren wollen und drittens weil sie sich 
in dieser Ordnung göttlicher Gnade und Hilfe sowie göttlichen Schutzes 
und Trostes sicher sein können."" Für Rieger garantiert eine fromme 
Familientradition auch die Frömmigkeit zukünftiger Generationen. Aus­
drücklich lehnt er jede Missbilligung einer zweiten Ehe ab."' 

Für das Verhältnis zum Ehemann rät Rieger der Braut, alle Ungleich­
heit der Meinung zu vermeiden. 62 Die Frau müsse ihres Mannes Stärken 
und Schwächen kennen; sie müsse wissen, wann es Zeit sei zu reden und 
wann zu schweigen. Wenn sie ihrem Mann einen Fehler vorhalten oder 
ihm eine Untugend abgewöhnen wolle, solle sie solches nicht tun, wenn 
der Mann betrunken, im Zorn oder Unmut sei, sondern eine bessere 
Gelegenheit abwarten, denn sie sei ihrem Mann als „Gehülfin", nicht als 
Beschwerde gegeben.''·' Trotz dieser geforderten Umsicbtigkeit dürfe die 
Ehefrau selbstverständlich niemals Herr über den Mann werden wollen, 
denn dann würde sie zum Narren, da sie vom Ehemann allein ihre Ehre 

57 Rci11lwld Rieger: Georg Cunrad lticgcrs Predigten nach Fonn und Inhalt untersucht. Diss_ 
Theo!. Tübingen 1952, 55. 

58 Vorwort des Schwiegersohnes und HerausgcbcrsJcrc111iasjakob Clcii in: Gc01;g Cimrad Rirxcr: 
Auserlesene Hochzeitspredigten. Stuttgart 1748. 

59 Ricscr, Hochzeitspredigten [s. Anm. 58], 6. 
60 Ebd., 28. 
61 Ebd., 176. 
62 Ebd., 5. 
63 Ebd., 438 f 
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habe.''" Auf ihre Klugheit und Verst:imligkeit dürfe sie sich nichts einbil­
den und sich nicht über andere und ihren Mann erheben. 1

'
5 Von der Ehe­

frau wird ein Höchstmaß an Vernunft, Verständigkeit und Weitblick er­
wartet. Diese Qualitäten sollen sie gegenüber ihrem Ehemann besonnen 
handeln lassen. Das von Rieger geforderte Verhaltensprofil der Ehefrau, 
sich als die Klügere unterzuordnen, findet sich etwas vorsichtiger formu­
liert auch bei Spener. Das Widerstandsrecht gegen einen gottlosen Ehe­
mann wird in den Riegerschen Predigten jedoch nicht thematisiert. Die 
pastoraltheologische Vermittlung der Ehelehre setzte auf die Einpflanzung 
geschlechterspezifischer Verhaltensanforderungen und davon abgeleitet 
auf eine friedlich funktionierende Hierarchie der Geschlechter. 

Die Aufgaben der Ehefrau, in der lutherischen Tradition und Diktion 
als „Beruf' bezeichnet, werden in Riegers Predigten keineswegs allein 
auf die häuslichen Arbeiten begrenzt, sondern sollen sich mit Verweis auf 
Lk 10,38-42, die Begegnung Jesu mit Maria und Martha, auch auf die 
Erbauung ihrer Seele erstrecken.''" Neben mütterlichen Pflichten auch 
eine geistige Selbststärkung der Ehefrauen zu fordern, scheint uns heute 
wenig originell, aber als Hochzeitspredigt eines pietistischen Predigers 
weist diese Hervorhebung auf die neue Qualität der zugewiesenen Spi­
ritualität für Frauen in ihrem Ehealltag. Ein Hauptaugenmerk der Pre­
digten liegt in der Hervorhebung der Bedeutung der Hausfrau in Ehe 
und Familie. Nicht nur die Mannesgeschäfte seien wichtig, sondern auch 
die Haushaltsführung der Frau. Gleichzeitig ordnet Rieger die Aufga­
benbereiche in die Geschlechterhierarchie ein: Im Endzweck des eheli­
chen Lebens sei die Frau die „Gehülfin des Mannes", in der Fortpflan­
zung, der Ausrichtung der häuslichen Geschäfte, in der Erziehung der 
Kinder, in göttlicher und nützlicher Regierung der Hausgenossen, in 
tröstendem Zuspruch und aufrichtiger Gemeinschaft, bei den Leiden so­
wie in der Förderung des Christentums. Die Hausfrau müsse die Mittel 
geschickt anwenden, den guten Endzweck der Ehe zu erreichen. Sie 
dürfe weder zu streng noch zu gelinde sein, nicht zu „plaudrig" und nicht 
zu still, nicht zu zaghaft und nicht zu resolut. 67 Für das pietistische Bür­
gertum wurde die lutherische Leitidee der ehelichen „Gehülfin" des 
Mannes äußerst bedeutsam. 

Rieger räumt den Frauen zwar einen selbständigen Intellekt ein, der 
aber gegenüber dem der Männer untergeordnet erscheint: 

Denn ob schon Gott ordentlicher Weise dem männlichen Geschlecht eine 
größere Faßlichkeit und durchdringendere Schärfe und Einsicht gegeben, als 
dem Weiblichen G[eschlechtje, gleichwie die Männer auch insgeheim bcsse-

64 Ri(~Cr, Hochzeitspredigten fs. Anm. 58], 439. 
65 Ebd„ 440. 
66 Ebd„ 280. 
67 Ebd„ 416 f 
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re Auferziehung und A11wt·1'1111~'. ~'.<·111<"1:<"11, .ils d1t· WL"ilin; aucl1 111111 111cl11 
befohlen ist auszurichten, ;ds dt'11 Wt·1li,·111. tk1111tJclt ltat C:Ott dn Sclti"iplt-1 
und milde Gutt!i;itcr auch die Wcilll't 111< lit kn gcl.1sst·11, sondern il111t'n .1t1t l1 
eine Vernunft und guten Vnst.111d gL"gelll·11. 1 )ci\wcgc11 I· .. 1 i11 der Sclnili 
von klugen Weibern stcltct."" 

Eine wahrhaft vernünli:ige h·au kann nach R.ieger nur eine bckeltrll" 
Pietistin sein, denn erst durch die Wiedergeburt wird sie zum Kind Cot­
tes. In der Hervorhebung der TZ.olle der Frau führten die württembergi­
schen Pietisten deutlich eine Spenersche Grundlinie fort. Ohne die Frau­
en in der Funktion als religiöses Subjekt, als Gehilfin des Mannes, als 
Hausmutter und Erzieherin konnte das pietistische Projekt einer Spiri­
tualisierung des Alltags nicht verwirklicht werden. 

Zum pietistischen Eheverständnis gehörte die Idee der geistigen Freund­
schaft zwischen den Ehelcuten.''9 Einen Mangel an geistiger Freundschaft 
seitens seiner Frau beklagt Philipp Matthäus Hahn in seinem Tagebuch und 
findet damit ein pietistisches Bild, seine Unzufriedenheit über seine Ehefrau 
Anna Maria zu formulieren: Sie habe zwar weltliche Liebe für ihn, aber 
keine geistige „Schwesterliebe".70 Trotz des pietistischen Konzeptes der gei­
stigen Freundschaft zwischen Eheleuten verwendet Rieger in seinen Ehe­
predigten jedoch entschieden mehr Energie auf den Einsatz der rhetorischen 
Figur vom weiblichen Gehorsam und auf die plastische Ausgestaltung des 
Unterordnungsgebotes für die Ehefrau. 

6. Brautkorrespo11denzen 

Der pietistische Eheentwurf wurde durch das Verfassen sogenannter 
Brautbriefe von den verlobten Paaren individuell angeeignet. Auch das 
pietistische Bürgertum nutzte das Genre des Briefes als eine Kommuni­
kationsform der bürgerlichen Öffentlichkeit. Da dem Brief eine beson­
dere Art der Fiktionalität eigen ist, die ihn zwischen Alltagskommunika­
tion und literarischem Entwurf changieren lässt, 71 wird über das Verfassen 
eines Briefes Individuelles mit Vorgeprägtem verbunden. Die briefliche 
Kommunikation der schreibenden Pietisten und Pietistinnen bot in der 
nur wenige Monate dauernden Verlobungszeit die Möglichkeit, den pie­
tistischen Eheentwurf mit individuellen Zukunftswünschen zu verbin-

68 Ri<;~cr, Hochzeitspredigten [s. Anm. 58], 435. 
69 Die geistige Freundschaft im Eheverständnis betont auch Maier-Petcrsrn [s. Anm. 31], 45. 
70 Philipp Matthä11s Hah11: Die Kornwestheimer Tagebücher 1772-1777. Hg. v. l\'1arti11 Brecht 

u. R11do/fF Pa11/11s. Berlin, New York 1979, 61. 
71 Rcgi11a Ni;rte111a111z: Brieftheorctische Konzepte im 18.Jahrhundert und ihre Genese. In: 

Brieftheorie des 18.Jahrhunderts. Texte, Kommentare, Essays. Hg. v. A11gelika Ebrcd1t fu. a.]. 
Stuttgart 1990, 211-224. 
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den. Braut und 13räutiga111 elltwnlt·11 s1t li .ds pit·tistisches Subjekt, wobei 
die spirituelle Sclbstcrklärullg ;ds hm11 l'111n vntraulichcll Ann;i11erung 
zu verstehen ist. Im Licht dieses l11tnprl'L1t1u11salls;1tzes gewinnt der kon­
ventionelle Sprachgestus der Brautbriefe all pnsiilllichcr Bedeutung und 
wird zum Zeugnis individueller Emphase. lrn Mai 1714 formuliert Jo­
hann Albrecht 13engel in seinen Brautbricfcll all Johalllle Regine Seeger 
eine religiöse Beziehungsverankerung der beiden als seinen persönlichen 
Herzenswunsch: Jesus solle beider Herzen allein besitzen. Die einzige 
Sorge beider solle der Zustand der eigenen Seele in der Gnade Gottes 
bleiben, und diese Hauptsorge dürfe durch die eheliche Verbindung 
nicht behindert, sondern müsse gefördert werden. Auf diesem Gnaden­
streben beider könne sich dann eine beständige Liebe und selige Ehe 
gründen.72 Bengels Worte umschreiben exakt das Herzstück dessen, was 
Rieger in seinen Hochzeitspredigten permanent fordert und entwirft: 
Eine von Gott gestiftete und gesegnete eheliche Beziehung kann nur 
über den Weg der individuellen Gottesbeziehung bewahrt werden. 

Sophia Elisabeth Bengel (1717-1777), Tochter von Johann Albrecht 
und Johanne Regine Bengel, schreibt 1737 ihrem Bräutigam, dem Arzt 
Albrecht Reichard Reuß: „So seye und bleibe denn die Liebe des Herrn 
Jesu der Grund und das Ziel bey uns". 71 Sophia Elisabeth präsentiert sich 
ihrem Bräutigam auch im Weiteren als wahrhafte Pietistin: 

Meine Eltern haben mich von Kindheit auf in der Zucht und Ermahnung zu 
dem Herrn erzogen und ich bitte Gott, daß er das, was mir noch abgeht, 
durch seines Geistes Wirckung bey mir erstatten wolle. Der Welt habe ich 
niemalen nach getrachtet, und nach dem Reich Gottes will ich mit Ihnen zu 
trachten gleiches Sinnes seyn wie mir eben dieses das Vornehmste ist, daß ich 
auf diesen Weg, der sich jetzt ereignet, Hoffirnng gewinne, von der Gefahr 
der eitelen bösen Welt verwahrt zu bleiben, und beständig Förderung zum 
guten zu haben. So seye und bleibe denn die Liebe des HerrnJesu der Grund 
und das Ziel bey uns. 74 

Dass Sophia Elisabeth aus einem fromrn.en Haushalt kommt und diese 
Frömmigkeit auch für die gemeinsame Zukunft anstrebt, macht sie zu 
einer idealen pietistischen Partie. 

In dem Briefwechsel zwischen Israel Hartrn.ann (1725-1806) und 
Agnes Rosina Burk (1727-1795), der Schwester von Philipp David Burk 
(1714-1770), wird die dialogische Qualität der Brautbriefe deutlich. Ihre 
Korrespondenz zeigt die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben kön­
nen, den göttlichen Willen bei der Partnerwahl erkennen zu wollen. In 

72 Vgl. die Auszüge aus den Brautbriefen Bengels in: Joha1111 Christian Friedrich Burk: Johann 
Albrecht Bengels Leben und Wirken meist nach handschriftlichen Materialien. Stuttgart 1831, 
450-453. 

73 WLB Cod. hist. Fol. 1002 J. A. Bengel Nachlass, 7. 
74 Ebd. 

166 

seine111 ersten Wnl1L11q"'" l11,·ilw11, ,l.1·. l l.111111.11111 .111 dll' ,,j1111gkr" ll11rk 
richtet, bittet er 11111lk.111t\\t>1t11111•'11111·.t·i 1·1.1:„,·11. 

Köi111c11 Sie Sll vwl .111! ,1«11 l«lw11d1:'."" 1 „1, d"' 11,·1·1,, .11il dl'11c·1\1g st;111dlial­
tcmlc11 l'cls, w.1gl'11:· W"ll«11 S1" "' 11 1t·1k11:•.11l'11, 1111d dl'11 w1llc11 C:oltl's gl'l­
tcn lassen? Ist Ilirl' .1lis1t li1, 11111 t·111l'1 l'"""" "1 ( :li11,lll l'l11s 1u werden? l<.ii1111-
tcn Sie mich so aclitl'11, t1. l'1kl'1111t·11 vu111l'111I. .111t li dil' 1. 1:r. Muucr u. (;l'­
schwistrigl' den willc11 dl's 111:.IU(N; '" kii1111l'11 sie dis als t·inc schritt lialtc11, 
mit welcher ich Il111c11 vrn1 11u11 ;111 vl'rln111dl'11. 1

'• 

Da er Gott nicht vorgreifen und in Sachen Heirat keinen cigenm~ich­
tigen Schritt tun wolle, so führt Hartmann im weiteren aus, solle die 
Angefragte herausfinden, ob ihre Verbindung den Willen und das Wohl­
gefallen Gottes finde; er selbst habe den Fingerzeig Gottes schon ver­
nommen. Diesen Heiratsantrag vom 28. November 1750 sendet Agnes 
Rosina Burk mit ihrem auf den Briefrändern notierten Antwortkonzept 
zu ihrem Bruder und dessen Frau mit der Bitte um Stellungnahme und 
mit der Bemerkung: „Ich weiß eben nicht was ich thun soll". Ihre Ant­
wort für den werbenden Israel Hartmann ist erst vom 4.Januar 1751 
datiert, wurde demnach frühestens fünf Wochen nach seinem ersten 
Brief abgeschickt. Ihr Brief beginnt mit einer Entschuldigung für ihre 
späte Antwort, es sei über die Feiertage so viel zu tun gewesen, und ist 
in Bezug auf die Werbung noch ganz unbestimmt gehalten. Sie könne 
die Fragen noch nicht beantworten und überlasse die Sache der weiteren 
Führung Gottes. Dann will sie aber doch wissen, ob er für sich den Wil­
len Gottes erkundet und ob er eine feste „Bedicnstung" in Aussicht 
habe. 76 Hartmanns Erwiderung vom 23.Januar wirkt trotz ihrer späten 
Antwort überaus entgegenkommend: „Das lange Verweilen in bcant­
wortung meines schreibens ist mir desto lieber, indem ich sehe daß Sie 
eine so wichtige Sache nicht allzulcicht ansehen. " 77 Darauf beantwortet 
er ihre Fragen nach seiner beruflichen Situation und führt zu seiner Prü­
fung des göttlichen Willen folgendes aus: 

Wenn ich nicht des willens Gottes wäre überzeugt gewesen, ich hätte keine 
Feder eingedaucht einen llrief zu schreiben. Ich habe die sacbe gleich zu 
anfang dem HERRN übergeben und hernach immer wieder aufo neue ge­
betten, daß doch nichts als der wille und das wolgefallen Gottes sich in Ihrem 
und meinem Herzen offenbaren wolle u. geschehen möge. Lczl. habe ich 
dem HERRN Jesu anbefohlen, mit mir und Ihnen zu thun, als wenns weder 
mich noch sie, sondern nur Ilm allein anginge, als wenns seine eigene sache 

75 STAL (Staatsarchiv Ludwigsburg) PL 701 Nachlass Israel Hartmann, Bü lh: Brief vom 
28. November 1750. Die komplette Brautkorrespondenz von Israel Hartmann u. Agnes R.osina 
Burk umfaßt 25 Briefe. 

76 Ebd„ Brief vom 4.Januar 1751. 
77 Ebd„ Brief vom 23.Januar 1751. 
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wäre. Und auf dieses bekam ich ei11 I krz ll1nc11 "'" l111·il><11. \\'1t· \1c es L'lllp­

fangen haben-" 

In ihrem zweiten 13rief Mitte März 1751 <IL-utct /\~'.ll<"s !Zosllla 13urk 
an, dass sie noch keine göttliche Entscheidung lulw nkc11ne11 können 
und empfiehlt Geduld. Hartmann schreibt darauf 111ehrnc kurze Briefe 
mit religiösen Liedern, Evaugelienstcllcn und l'salt11L·1i. /\uch nach sechs­
monatiger Wartezeit bewahrt er pietistische Geduld: „Ich wolle eben 
Ihnen die gegenliebe nicht durch euseres an- oder verstellen (welches 
eine leidige gewohnheit der Welt) sondern durch den Willen Gottes, 
und allein durch Gottes willen, abgewinnen. " 79 Darauf folgt ein selbst 
verfasstes Gebet, das sie nachsprechen soll, um den göttlichen Rat her­
auszufinden. Es folgen Besuche von Seiten Hartmanns. Nach einem sol­
chen wird in einem vom Mai datierten Brief deutlich, wie sehr Agnes 
Rosina Burk sich mit der Heiratsentscheidung quält: „bald fült mir dises 
bald jenes ein und wann ich mich lang genug mit denen gedancken 
geplaget habe so wird es mir angst und bang darüber, und hinten nach 
habe ich so viel als wann ichs bette bleiben lassen". 811 Die lange Unent­
schlossenheit der Jungfer Burk mag nicht zuletzt an dem Standesunter­
schied der beiden gelegen haben. Hartmanns Vater war Fleischer und 
Wirt; er selbst hatte kein akademisches Studium genossen und nur eine 
bescheidene Karriere als Volkschullehrer vor sich, während Agnes Rosi­
na die Tochter eines studierten Theologen und Präzeptors war, ihre 
Mutter war Tochter eines Superintendenten, und ihre Brüder hatten ein 
Theologiestudium absolviert. 

Allmählich wird Hartmanns Ton drängender; er lässt ihr weiterhin Ver­
se und wohl als eine Art Geschenk eine Medizin zukommen. Erst ihr Brief 
vom 17. Juni 1751 zeigt positive Signale, mehrere Besuche von Hartmann 
folgen. Darauf werden die Briefanreden persönlicher. Sie spricht ihn als 
liebenswerten und liebherzigsten Freund an; er nennt sie innig geliebte 
und gewünschte Jungfer Burk. Später redet er sie sogar mit „herzgeliebter 
Schatz" an und sie ihn mit „herzigst Geliebter". Als er im September 17 51 
eine feste Lehrerstelle in Roßwangen erhält, verfasst er für die verwitwete 
Mutter der Agnes Rosina den offiziellen Heiratsantrag. Im Spätsommer 
tritt er seine Stelle an. Am 2. November 1751 werden sie in Roßwang 
getraut, und die Braut zieht zum Dienstort ihres Gatten. 

Zum Bestandteil pietistischer Eheanbahnung konnte es gehören, in 
Briefen und Tagebüchern des anderen zu ergründen, ob man zusammen­
passe. Israel Hartmann sucht 1750 in der Vorphase seiner Werbung an­
hand der Lektüre von Briefen, die Agnes Rosina Burk in freundschaftli­
cher Vertrautheit an Hartrn.anns Nichte geschrieben hatte, eine letzte 

78 13riefvom 23.Januar 1751 [s. Anm. 75]. 
79 Ebd., Brief vom 19. April 175 l. 
80 Ebd., Brief vom 20. Mai 1751. 
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Vergew1.s.s1·11111)'. li'11 ,J, 11 Jl,·)'.>1111 "'·111t'I \V1·1 l11111)',. 1111d 111sann11en niit ei­
nigen kurz1·11 ( ;,.,1'1:i1 ll\1·111.!1 i11 k1·11 k.11111 c1 d.11111 ll'sii111ieren: „Die Drie­
fi.· weltlic ich gckS1·11 111.1t l1t1"11 11111 li 11111 li ksln, u. da ich sie von Ange­
sicht gesprochen, w;11 11111 111< lits z.11 w1dn. H111e Freundschaft, die in 
Gottes h-cumlscli;tlt 1sl; <"lllt' l'nsrn1 die Jesu111 lieb gewonnen, würdig 
und zu einer 1 LHdllialtu11g geschickt ist"."' Sympathie und das Wissen 
um ihre Lebens;1usr1chtung auf die pietistische Frömmigkeit sowie ihre 
hauswirtschaftlichen Kompetenzen konstituieren seinen Entschluss, die 
Werbung offiziell zu eröffoen. 

Philipp Matthäus Hahn berichtet von einer gegenseitigen Tage­
buchlektüre bei seiner zweiten Brautwerbung. Der 1775 verwitwete 
Hahn erwägt kurz nach dem Tod seiner Frau, eine der drei Töchter des 
benachbarten Pfarrers Johann Friedrich Flattich (1713-1797) zu eheli­
chen. Seine erste Wahl, die er später verwerfen sollte, fällt auf die älteste 
Flattich-Tochter Helcna (17 48-1811), mit der er Tagebuchauszüge aus­
tauscht."" Dass diese Art des Kennenlernens zu der Einsicht führen 
konnte, man sei nicht für einander bestin1111t, lag in der Natur der 
Sache, denn für eine zukünftige geistig-religiöse Gemeinschaft bedurfte 
es einer gewissen Verwandtschaft der Seelen. 

7. Retrospclztivc in Lcbrnslauf rt11d Biographie 

Der lange Zeit ungewisse Ausgang der Brautwerbung Israel Hartmanns 
und die darüber geführte Korrespondenz mit der Jungfer Burk sind in dem 
siebzigseitigen Lebrnslat!f, den Hartmann mehr als vierzig Jahre nach sei­
ner Heirat verfasst, einer anderen Erzählweise gewichen. In seinem pie­
tistischen Lebenslauf ist keine Rede mehr davon, dass sein Druder und 
dessen Frau für ihn die Werbung einleiteten, dass er sehr hartnäckig um 
die Jungfer Burk werben musste, dass seine Besuche bei ihr Teil seiner 
nachdrücklichen Werbung waren und dass ihre Einwilligung lange frag­
lich war. In seinem Lebenslauf schildert er seine Eheschließung, die in 
eine sehr geschlossene Lebenserzählung als eine Abfolge von göttlichen 
Führungen von der Geburt bis ins hohe Alter eingefügt ist, schon vor 
Beginn der Werbung als von Gott beschlossene Sache. Da verkehrt sich 
seine Frage nach einer rn.öglichen Heiratskandidatin bei seinem Bruder zu 
der himmlischen Eingebung: „Dießmal kommst du nicht wieder frey zu­
rück". Und seine Reaktion auf den Vorschlag der Schwägerin, die begei­
stert von der Jungfer Burk berichtet: „0 die solltest du, Israel! kennen", 
wird ins Unbeteiligte verkehrt, denn er blieb „kalt, bey all der Wärme, 

81 Brief vo111 5. Novcn1ber 1750 an seinen Bruder, den herzoglichen Stutenmcistcr, der die 
Verbindung vorgeschlagen hatte [s. Anm. 75]. 

82 Ha/111, Kornwcsthcimer Tageblicher fs. Anm. 70], 380, 382. 
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womit sie ihre Erzählung fortsetzte.""' Hartmann demonstriert in seinem 
Lebenslauf, dass er zu diesem Zeitpunkt die Vorsehung Gottes und deren 
Zeichen noch nicht zu deuten wusste. Doch die himmlische Führung 
entschlüsselt sich ihm durch zwei ungeplante Besuche, die im Hause der 
Jungfer Burk stattfinden. Die als zufällig deklarierten Treffen werden als 
Zeichen der Vorsehung gelesen: „wir müßten einander beschieden 
sein. "8

; Für eine pietistische Retrospektive wundert es nicht, dass die Zeit 
von der himmlischen Eingebung bis über die Besuche hinaus von inten­
sivem Gebet Hartmanns mit der Bitte um Entschlüsselung seiner inneren 
Unruhe begleitet war. In seinem Lebensbericht lenkt Gott Hartmanns 
Weg, den er selbst erst mit einer gewissen Verzögerung zu deuten vermag. 
Durch Gottes Führung befindet er sich schon auf dem Weg zur ßraut, 
bevor ihm dies selbst bewusst ist. Der pietistische Lebenslauf Hartmanns 
legt Zeugnis davon ab, wie außerordentlich sich dieser der göttlichen 
Führung überlassen hat. Ein Nebeneffekt der pietistischen Lebenslauf­
Reflexion ist, dass die aktive Rolle, die Hartmanns Frau bei der Partner­
wahl spielte, nicht mehr repräsentiert wird. 

Die zweifache Darstellungsweise über das Zustandekommen der Hart­
mann-Burkschen Verbindung zeigt, dass sowohl Ausdrucks1nöglichkei­
ten der schreibenden Pietistinnen und Pietisten als auch eine wissen­
schaftliche Interpretation an das Genre des Textes gebunden sind. Der 
Sinn einer pietistischen Brautkorrespondenz ist die Ausrichtung zweier 
Individuen auf eine fromme gemeinsame Zukunft, an der Braut wie 
Bräutigam aktiven Anteil haben, während der pietistische Lebenslaufei­
nes Einzelnen erweisen muss, dass dieser sich ganz der Vorsehung Gottes 
überlassen hat und dieser allein den Lebensweg bestimmte. Für eine 
Deutung der pietistischen Weltsicht wäre es völlig verfehlt, Israel Hart­
mann ob seines handgeschriebenen Lebenslaufes einer Schönfärbung sei­
ner Vita überführen zu wollen. Beide Darstellungsebenen, der Dialog 
mit der Braut wie die göttliche Vorsehung im Lebenslauf, präsentieren 
reale Erfahrung, nur sind Ausdruck und Emotion strikt an die Möglich­
keiten gebunden, die die jeweilige Textform erlaubt. 

Neben Brautbrief und autobiographischem Lebenslauf gibt es noch 
eine dritte pietistische Textgruppe, in der die Eheschließung einen wich­
tigen Platz einnimmt. Das ist der biographische Lebenslauf, den der über­
lebende Teil, Männer wie Frauen, nach dem Tod des Ehepartners in der 
Regel für den Personalia-Teil der Leichenpredigt verfasste. Hier wird die 
Heirat als Element in die fromme bürgerliche Genealogie eingereiht. 
Nach dem Tod seiner Ehefrau 1795 schildert Israel Hartmann auch in 
dieser Textgattung die gemeinsame Eheschließung als Vorsehung Gottes. 

83 STAL PL 70 l Nachlass Israel Hartmann, ßü 15: Sclbstverfaßter Lebenslauf a, 70 l:ll., Ab­
schrift von 1784 mit Nachtr;igen, 27. 

84 Ebd. 
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Er erwähnt die Hochzeitspredigt, die die Freude, seine Zuversicht allein 
auf Gott zu setzen, zum Thema hatte (Ps 73,28). 85 Des weiteren nennt er 
die frommen Eltern seiner verstorbenen Frau, namentlich ihre zehn Kin­
der und die Namen der Ehepartner. In der Fortsetzung präsentiert er uns 
die Verstorbene als vorbildliche pietistische Ehefrau: „Sie war eine treue 
Gattin, eine Mutter, die sich ganz dem Wohl ihrer Lieben aufopferte." So 
tätig sie im Hause war, so wichtig war ihr die tägliche Bibellektüre und 
die erbauliche Lektüre an den Abenden des Wochenendes: „Besonders 
Samstag Nachts und Sonntags las sie viel zur Erbauung, stärkte sich im 
Gefühl ihres Sünden Elends mit den Gnaden Mitteln [ ... )"86

. Hartmann 
führt das Leben seiner verstorbenen Frau in einer Weise vor, die genau 
auf die Hausrnutterideale des Pietismus abgestimmt ist: Sie ist vielmalige 
Mutter, gehorsame Gattin, aufopfernd für ihre Familie und aktiviert ihre 
Kraft für dieses Programm durch erbauliche Lektüren. Magdalena Sibylla 
Rieger, geb. Weissensee (1707-1786), präsentiert uns ihren verstorbenen 
Ehemann, den Regierungsrat und Vogt zu Stuttgart Immanuel Rieger 
(1699-1758), in ähnlichem Muster. Auch in seinem Fall werden er und 
seine Eheschließung in die Generationenabfolge eingereiht. Nur gilt es 
bei einem Mann, die akademische Ausbildung und die berufliche Karriere 
gegenüber der Leistung in der Familie hervorzuheben. 87 

In Lebenslauf und Biographie bleibt die Unterstützung und Vermitt­
lungsarbeit von Familienmitgliedern bei der Partnerwahl zugunsten der 
zentralen Bedeutung des göttlichen Plans in der Darstellung meist unbe­
rücksichtigt. Als Anton Williardts (1789-1873) 1815 mit seiner Werbung 
um Caroline Beck (1794-1866) beginnt, ist diesem Entschluss zweierlei 
vorausgegangen. Zuerst wurde in seiner Familie herausgefunden, wer als 
Braut am besten geeignet schien, und dann prüfte Anton Williardts, ob 
diese Wahl auch der göttlichen Vorsehung entspreche. Seine Schwester 
schrieb ihm: „Gottes gnädige Vorsehung wird es gewiß zu deinem Be­
sten lenken, Ihm wollen wir vertrauen, er laße dich bald zu einer inneren 
Ruhe und Gewißheit kommen. "88 Wie im frühneuzeitlichen Bürgertum 
üblich, waren auch in pietistischen Bürgerkreisen Verwandte und Freun­
de an der Auswahl der Ehekandidatin beteiligt.89 lm Fall Israel Hartmann 

85 STAL PL 701 Nachlass Israel Hartmann, Bü 20: Kurze Lebensbeschreibung von Agnes 
Rosina, geb. Burk, 2 ßl., 1795. 

86 Ebd., 2_ 
87 Maxdalma Sibylla Rieger: Denkmal der Liebe Ihrem zärtlichsten Ehc=Mann weiland Herr 

Immanuel Rieger. Stuttgart 1758. 
88 AFFL 18 l 39/2. Brautwerbung Charlotte Gell geb. Williardts für ihren Bruder Anton 

Williardts bei Caroline lleck, l:lriefvom 28. November 1815. 
89 Anctte Völker-Rasor errechnet in der Analyse männlicher Autobiographien aus dem pro­

testantischen l:lürgertum des 16.Jahrlrnnderts für ein Drittel der 60 Eheschließungen eine Ehe­
anbahnung von außen und zwar durch Eltern, Gcsclnvistcr, Freunde oder Dienstherrn, dies. [s. 
Anm. 5], 134. 
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erfolgte die Vernüttlung über die Familie seines Bruders, da die Braut 
eine Freundin der Tochter seines Bruders war. 9° Für Anton Williardts 
fragte seine verheiratete Schwester Charlotte Geß (1795-1850) bei der 
erwählten Caroline Beck an; beide Frauen waren miteinander befreun­
det, und Caroline kannte Anton bereits. 91 Es kann wohl als typisch er­
achtet werden, dass schon vor Beginn der Brautwerbung freundschaftli­
che oder verwandtschaftliche Bindungen zwischen der Familie des hei­
ratswilligen Mannes und derjenigen der Braut bestanden. 

8. Verä11der1111ge11 im 19.Jahrlmndert 

Für die Brautkorrespondenz des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist 
festzuhalten, dass die individuelle und gemeinschaftliche Ausrichtung 
der Ehe auf Gott das Hauptthema zwischen Braut und Bräutigam dar­
stellte und dass beide in der Kommunikation eine gleichberechtigte 
Position einnahmen. Diesen thematischen Schwerpunkt hatte Charlot­
te Steudel (1813-1861), die Tochter des Tübinger Theologieprofessors 
Friedrich Steudel, zu Beginn der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts bereits 
aufgegeben. Ihr Sprachgestus vermittelt die Selbsteinschätzung einer 
grundsätzlichen weiblichen Inferiorität. Zwar deutet auch Charlotte 
Steudel 1832 die Ankunft eines unerwarteten Briefs ihres Bräutigams 
Friedrich Dettinger (1804-1876) als Zeichen der göttlichen Führung 
und Ausdruck der Zustimnrnng zu der geplanten Verbindung, aber im 
Vergleich zum 18. Jahrhundert hat sich ein neuer Tonfall in die Braut­
briefe eingeschlichen, der auf eine veränderte Weiblichkeitskonzeption 
und ein neues Geschlechterverhältnis hindeutet. Als Tochter eines Tü­
binger Theologieprofessors versteht Charlotte ihre Heirat mit einem 
aufstrebenden promovierten Theologen, Sohn eines Uhrmachers, trotz 
ihres sehr viel höheren Standes, als großes und unverdientes Glück. Sie 
sorgt sich, dass sie dem „Beruf, der als Hausfrau und Gattin eines Seel­
sorgers" auf sie wartet, nicht genügen könne, tröstet sich dann aber 
damit, dass seine Liebe wohl mit ihrer Schwachheit Geduld haben wer­
de.92 Aus dieser Darstellung lässt sich kein ständisches Selbstbewusstsein 
der jungen Frau mehr ablesen, sondern nur unterschiedslose weibliche 
lnferiorität. In kindlichem Vertrauen schildert sie ausführlich, wie sehr 
ihr geistiges Leben noch zu wünschen übrig lasse, da sie sich zu wenig 
mn die Nähe Gottes bemühe und seinen Geboten gegenüber ungehor­
san1 sei: 

90 Hart111a1111, Selbstverfaßter Lebenslauf a [s. Anm. 83], 27. 
91 Brautwerbung Charlotte Geß geb. Williardts für ihren Bruder Anton Williardts ls. 

Anm.88]. 
92 Nachlass Steudel (Privatbesitz Schlecbach/Gcislingen a.d. Steige), Brautbrief o. D. 
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Du darfat aber nicht glaubrn, tLifl ich so ein aufü1erksames u. gehorsames 
Schäflein des Heilands bi11, ich weiß 11ur, daß ich es seyn sollte. Ich bin oft 
schröklich ungehorsam, u. folge eben meinem Eigenwillen, wenn Er mir 
auch noch so deutlich saget, was Er will, u. wenn ich allemal so einen argen 
Ungehorsam einsehe, kann ichs oft fast nicht begreifen, daß Er doch nicht 
müde werden wird, dennoch wieder zieht, u. Seine Arbeit in mir fortsctzt. 9

.l 

Zwar empfiehlt sie im Gebet beide Herzen der Führung Gottes, doch 
ist ihre religiöse Reflexion weder auf Gemeinsamkeit noch auf ein spi­
rituelles Selbstbewusstsein ausgerichtet. Statt dessen konstituiert sie die 
Verbindung beider über ihre Unzulänglichkeit gegenüber Gott und dem 
neuen Ehemann. Brieflich gesteht sie ihm den Zukunftswunsch, ihn auf 
seinen Predigtgängen in die Filialgemeinde begleiten zu dürfen, fürchtet 
aber „das Weible könnte so bös seyn, und den lieben Mann von den 
Predigtgedanken abhalten". 94 Der rhetorische Gestus der Unterwerfung, 
der Enthusiasmus bei der Verkindlichung der eigenen Person und die 
Hochschätzung des zukünftigen Mannes und seines Berufes mittels der 
Geringschätzung der eigenen Person findet sich nicht in Brautbriefen 
von Frauen aus früherer Zeit. Diese Haltung ist ganz neu, denn im 18. 
und auch noch im frühen 19. Jahrhundert wurde in der Korrespondenz 
zwischen Brautleuten die Rhetorik einer sowohl eigenverantwortlichen 
als auch gemeinsamen Spiritualität und J esusminne gepflegt. 

9. Die bescheidrne Hochzeitsfeier 

Im pietistischen Bürgertum. ging die Hochzeitsfeier äußerst schlicht 
und still vonstatten, was in den pietistischen Lebensbeschreibungen stets 
hervorgehoben wird, da man sich hier sichtlich von der Kultur der bür­
gerlichen Ehrbarkeit absetzte, die durch eine repräsentative Hochzeits­
feier sich ihres hervorgehobenen Standes zu versichern wusste. Johann 
Albrecht Bengel erwähnt 1714 in einem Brief an seine Braut, dass es ihm 
sehr recht sei, was beider Eltern bezüglich der Hochzeit besprochen hät­
ten, „besonders, daß nicht viele Gäste geladen werden".''5 Der gerade 
amtsentlassene Hofprediger Samuel Urlsperger (1685-1772) warnt 1718 
einen alten, wohlhabenden Freund in Stuttgart davor, nicht zu viel Sorge 
auf die Hochzeitsvorbereitungen für seine Tochter zu verwenden: „daß 
man um der Menschen Willen sich nicht in solche [ distractionJ sollte 
setzen lassen".'"' Israel Hartmann und Agnes Rosina Burk begehen ihre 
Hochzeitsfeier 1751 mit einem Essen, an dem außer dem Paar nur noch 

93 Brautbrief vom 24.Juni 1832 [s. Anm. 92]. 
94 Ebd., 13rautbricfvom 4.Juni 1832. 
95 Bllrk, 13engcls Leben [s. Anm. 72], 452. 
96 WU3 Cod. hist. oct. 173 Tagebuch Samuel Urlspcrgcr, 1718-1723, S. 23. 
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7 Personen teilnahmen.'17 Auch der 1-c1cli"1:id11" lic 111Jd kaiserliche Rat 
und Kaufinann in Esslingen Christian (;011lwli Will1,1rdts (1712-1779) 
und Schwiegersohn von Dengel legt Wert tbra11r, 111 seinem Tagebuch 
den stillen und schlichten Charakter der I loch:rcit scinn zweiten Toch­
ter Friedrike (1746-1800) mit ihrem Cousin Cottlich l(cuß (1742-
1815), Sohn des Bcngelschen Schwiegersohnes Albrecht l(cicbard Reuß 
( 1712-1780), zu bezeugen. Die Heirat erfolgte im Rathaus. Vorher wur­
de Kaffee gereicht, und beim anschließenden Essen waren insgesamt 27 
verwandte Personen zugcgen.''8 

Zu einer 1-Iochzeitsfcicr gehören sclbstverfasste Hochzeitscarmina, die 
als Gelegenheitsdichtung von Verwandten, Freunden und Kollegen dem 
Paar dargebracht wurden und an diesen denkwürdigen Tag erinnern soll­
ten. Das Brautpaar Rosina Catharina Hartmann und Philipp Christoph 
Strubel erhält am Tage seiner Hochzeit, dem. 12. Februar 1782, sechs 
zum Teil sehr umfangreiche Hochzeitscarmina: zwei vom Elternpaar 
Hartmann-Burk, je eines von den ledigen Schwestern der I3raut,Johanna 
Juliana und Christiana Heinrica, eines von dem Ludwigsburger Waisen­
hauspfarrer Matthäus Friedrich Beckh (1708-1780), der zugleich Kollege 
des Brautvaters und Waisenhauslehrers Israel Hartmann war, und eines 
von einem Vetter Eb. Fr. Hartmann, Schulmeister in Möglingen.99 Auch 
in der familialen Hochzeitsdichtung wurde als Eheziel der gemeinsame 
Bezug auf Jesus hervorgehoben: 

Nun in Jesu Christi Namen / bleiben wir vereint beysamen / Durch der 
Liebe erstes Band. / Heiland! Siehe auf uns nieder / Schärfe unsre Blicke 
wieder / Auf Dich, in dem Ehestand.//"'" 

Die zum Gedächtnis verfassten Gedichte verklärten die Brautwerbung 
schon als Vorsehung Gottes: „Gott hat es ihm befohlen", so Pfarrer 
Beckh in seinem Hochzeitscarmen über den Heiratsantrag des Bräuti­
gams. Im Hochzeitscarmen für Tochter und Schwiegersohn fehlt auch 
nicht der väterliche Rat, die Geschlechterhierarchie einzuhalten: 

Sohn! Scy gern wie Christus weyland / Immer deines Leibes Heyland / Scy 
das Haupt! Und sey ein Mann!/ Mächtig, in des Geistes Stärke!/ Neu belebt 
zu jedem Werke/ Das dir Christus vorgethan.// [Strophe 1] 
Tochter! Lerne in der Stille / Seinem Willen sey dein Wille / In der Liebe 
unterthan. / Laß dich von dem Manne führen / Laß das Haupt den Leib 
regieren / Denk: mein Haupt ist Er, mein Mann.// [Strophe 4J "" 

97 Hart11ia1111, Sclbstverfaßtcr Lebenslauf a [s. Anm. 83], 35. 
98 AFFL 18 I 45/2, Tagebuch Christian Gottlicb Williardts 1768/69, 7. September 1769. 
99 Ebd., Gedichte auf die Hochzeit von Israel Hartmanns ältester Tochter Ros. Cath. mit Ph. 

Chr. Strubel am 12. Februar 1782. Das Gedicht von Christiana Heinrica hatte allerdings der 
Vater verfasst. 

100 Ebd., Gedicht 1 vom Brautvater Israel Hartmann, die erste von 21 Strophen. 
101 Ebd., Gedicht 2 vom Brautvater Israel Hartmann, insgesamt 22 Strophen [s. Anm. 99]. 
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Die Themen der l locli1t·11"!11 l11111q~ '111d die Ausrichtung der Ehe auC 
Gott, eine gemeinsan1t· Sp111111.il11:i1 l!lld die geschlcchterhierarchischc 
Ausrichtung der Elic 1ni1 dc1 ( ;("li()IS.llmplliclit der c;~min und der intel­
lektuellen Führung des ( ;,\lll"ll. l l1n stliL·1111 nichts mehr von der c;lcich­
heit und Eigenstii11d1gkt·11 dn l·:lieii·:1u 111 geistlichen Dingen und ihrn 
Mitverantwortung durch, die 111 den C'11tcrliis11111.1prcdigtrn Speners noch 
anklingen. Die Formel der fan1ilialcn 1 )ichtung ist ganz simpel: Sie ist der 
Leib, er ist das Haupt, das drn Leib regiert. 

10. Pietistische Ko11zcptc ehelicher Scxualitiit 

Philipp Jakob Spener äußert sich in seinen Catechis11111spredigtm sehr 
deutlich zur ehelichen Sexualität. Die mutwillige Entziehung des Leibes 
sei der Pflicht des Ehestandes zuwider und eine Art Ehebruch. Die ehe­
liche Enthaltsamkeit zur Übung der Gottscligkeit dürfe nicht zu lange 
ausgedehnt und keinesfalls aus Gründen des Streites praktiziert werden. 102 

Auch in seinen Theolo};isd1r11 Bcdcncke11 räumt Spener dem Thema Ehe 
und eheliche Sexualität einen eigenen Platz ein. ßemerkenswert ist, dass 
die eheliche Sexualität nicht nur der Reproduktion, sondern auch der 
ehelichen Freundschaft und Liebe dient. 103 Die eheliche Beiwohnung sei 
heilige Verordnung; das Maßhalten darin unbedingte Pflicht der Kinder 
Gottes, ein Entzug derselben aber nur für kurze Zeit zu Fasten und 13uße 
erlaubt. 1114 Insgesamt entwickelt der innerkirchliche Pietismus in seinem 
Schrifttum des 17. und 18.Jahrhunderts eine erstaunlich positive Haltung 
zur ehelichen Sexualität. 105 

Der Jurist und Pietist Johann Jakob Moser widmete der ehelichen Se­
xualität eine eigene Schrift, die wohl weniger an die Gemeinde der 
Frommen als an ihre Führer gerichtet war. 1111' Die ausführlichen Stellung­
nahmen zur sexuellen Praxis in der Ehe werden mit den vielen Unsicher­
heiten der „Kinder Gottes" in diesen Fragen begründet. Die Berechti­
gung, über „den recht= oder unrechtmäßigen Gebrauch des Ehebettes" 
öffentlich zu schreiben, leitet Moser von der biblischen Grundlage des 
Themas ab. Seinen eigentlichen Schreibantrieb aber erklärt er damit, dass 
unter den Frommen zu wenig klare Verhaltensregeln bestünden, und da 

102 Spmcr, Catechismuspredigten [s. Anm. 11 J, 730 f. 
103 Vgl. Philipp Jakob Sprncr: Theologische ßedencken und andere ßrieffliche Antworten. 

[Halle 1700]. ND Hildesheim, New York 1999, 313 f 
104 SpcJ/cr, Theologische Bedencken [s. Anm. 103], 206 f 
105 Für diesen Thcn1enkmnplex verpasst die Analyse von Fritz Tauner den Punkt, wenn er 

Spcners Position als von1 sündigen Charakter der Sexualität geprägt hervorhebt, vgl. Ta1111cr [s. 
Anm. 9], 182 f 

106 JohaJ/11 Jakob Moser: Theologische Gedanken von der ehelichen Beiwohnung unbckehrter, 
erweckter und wiedergeborener Personen. [1743]. ND Leipzig 1900. 
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man nicht darüber belehre und aufkläre, würden manche Seelen Unge­
heures erleiden, da sie nicht wüssten, ob sie in der Sünde lcben. 1

"
7 Moser 

fühlt sich in seinem Selbstverständnis als Lehrer der Kinder Gottes gera­
dezu berufen zu erklären, „was in dieser so wichtigen Sache die rechte 
Mittelstraße und welche Abwege dabei zu vermeiden" 108 seien. Mosers 
Schrift zur ehelichen Sexualität ist streng systematisch, einem Rechts­
kommentar ähnlich aufgebaut, in fünf große Kapitel gegliedert und mit 
einer sehr feinen Unterteilung in Paragraphen. In seinen Ausführungen 
unterscheidet er Unbekehrte, Erweckte und Wiedergeborene. Die Un­
bekehrten leben in der Sünde der „Lustseuche", da die Eheleute sich 
gegenseitig zur Lust reizen würden. Da die erzeugten Kinder die Ge­
mütsbeschaffenheit annähmen, die ihre Eltern in der Zeit der Zeugung 
haben, vermehre sich hier ständig die Anzahl „der ewig verfluchten höl­
lischen Geister". 1119 Die bereits Erweckten, aber noch nicht Wiedergebo­
renen müssten daher alles der Reizung der fleischlichen Lust Dienliche 
ablegen, aber keinesfalls auf den Irrglauben verfallen, dass die Enthalt­
samkeit von der ehelichen Beiwohnung ihre Bekehrung fördere oder sie 
dadurch Gott näher rücken würden. 110 Die eheliche Beiwohnung sei 
dem göttlichen Leben keinesfalls zuwider, obgleich „in unseren Tagen 
viele auf diese Abwege geraten sind und die eheliche Beiwohnung des­
wegen mit den schändlichsten Namen belegt, sich aber damit gar sehr 
selbst betrogen und an Gottes heiliger Ordnung versündigt haben." 111 

Mosers Hauptanliegen ist es, die unter Pietisten wohl teilweise vertretene 
Annahme zu widerlegen, dass besondere Frömmigkeit sexuelle Enthalt­
samkeit in der Ehe erfordere. Als biblischen Beweis führt er die positive 
Bewertung der ehelichen Sexualität im Alten und Neuen Testament an. 
Die Neigung zur ehelichen Beiwohnung sei den Menschen von Gott 
eingepflanzt; sie könne unmöglich Sünde sein, da ohne diese - zumindest 
bei dem männlichen Geschlecht - die Zeugung unmöglich sei. 112 Offen­
sichtlich hatten sich im pietistischen Heiligkeitsstrcbcn nunmehr erkann­
te Katholizismcn eingeschlichen, denn die Zurückweisung des ehelichen 
Geschlechtsverkehrs galt - etwa im spätmittelalterlichcn Heiligenkult -
als wichtigstes Zeichen der Entwicklung von Heiligkeit. 113 

Die grundsätzlich positive Bewertung der ehelichen Sexualität im pie­
tistischen Bürgertum Württembergs unterlag jedoch gewissen Ein­
schränkungen. Die N cigung ciarf nicht durch ein Übermaß an Essen und 

107 Moser, Theologische Gedanken [s. Anm. 106], 13 f 
108 Ebd., 19. 
109 Ebd., 30. 
110 Ebd., 34. 
111 Ebd., 41. 
112 Ebd., 43. 
113 Vgl. Caroli11c f1/afkcr By1111111: Fragn1e11tierung und Erlösung. Geschlecht und Körper 1111 

Glauben des Mittelalters. [Engl. Ausg. 1991]. Frankfurt/Main 1996, 167. 
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Trinken erregt werden. Jegliche sinnliche Stünulanz, durch Blicke oder 
Berührungen evoziert, gilt als sih1dlich 114

: 

Ja wo auch das Auge ganz zufallig etwas erblickte, was die 13egierden oder 
bösen Lüste erregen oder unterhalten könnte, da haben sich Erweckte davon 
abzuwenden, ihr Herz mit Gebet und ßctrachtung göttlicher und anderer 
erlaubter Dinge dagegen zu bewahren und ihre Sinne und Gedanken auf 
etwas anderes zu richten."' 

Die Kinder Gottes müssen also immer auf der Hut sein, dass ihre Nei­
gung zur ehelichen Beiwohnung nicht sündig wird. Vor, während und 
nach dieser Handlung müsse die Allgegenwart Gottes vorgestellt werden 
und die Beiwohnung als gottwohlgefälliges Werk verrichtet werden. 
Nachdem Moser den Rahmen für eine positive eheliche Sexualität für 
Pietistinnen und Pietisten gesteckt hat, wendet er sich Detailfragen zu, 
nicht ohne zu bemerken, dass die Meinung der pietistischen Führer in 
Einzelfragen durchaus auseinander gehe. 116 Zeit und Maß der ehelichen 
Beiwohnung seien in der Bibel nicht festgeschrieben, auch müsse man 
Natur und Alter der Ehepartner miteinbeziehen. Er, Moser, halte es für 
richtig, dass man sich vor und nach dem Genuss des hl. Abendmahls 
enthalte, ebenso wie vor anderen besonderen Andachtsübungen. Er 
glaube allerdings nicht, dass die eheliche Beiwohnung im Fall der 
Schwangerschaft der Frau nicht mehr erlaubt sei, denn die Beiwohnung 
diene nicht nur der Kindererzeugung, sondern auch der Erhaltung und 
Erneuerung der ehelichen Freundschaft. Auch Spener hatte in seinen 
Theologische11 Bedencke11 eine ausführliche Argumentation entfaltet, die die 
eheliche Beiwohnung während der Schwangerschaft erlaubte. 117 Mit ei­
ner erstaunlichen Offenheit seziert Moser weitere Detailprobleme. Nach 
der Geburt eines Kindes sei mit der Beiwohnung solange zu warten, bis 
die Natur des Weibes sich wiederum eingerichtet und in ihrer vorigen 
Ordnung sei, „das Weib auch keinen solchen Abgang der Leibeskräfte 
mehr spürt, daß eine etwa auf die eheliche Beiwohnung erfolgende neue 
Schwangerschaft ihr oder der Frucht schädlich sein könnte[ ... J". 118 Das 
Stillen eines Kindes sei kein Hinderungsgrund, allerdings empfänden 
Mutter und Kind durch die eheliche Beiwohnung in dieser Zeit man­
cherlei Beschwerde. Die Naturen der Frauen seien unterschiedlich, und 
es sei mit Rücksicht auf Mutter und Säugling zu entscheiden. Moser 
betrachtet es jedoch als großen Frevel, wenn die Stillzeit verlängert wer­
de, um eine erneute Konzeption zu verhindern. Zum Abschluss behan-

114 l'vloscr, Theologische Gedanken [s. Anm. 106], 44. 
115 Ebd., 35. 
116 Ebd., 50 f 
117 SpC/lcr, Theologische Bcdcnckcn [s. Anm. 103], 2()(, f 
118 Afoscr, Theologische GccLrnkcn, 57. 
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delt Moser noch die eheliche Beiwohnung eines bekehrten mit einem 
unbekehrten Ehegatten. 119 Die eheliche Schuldigkeit dürfe nicht versagt 
wercfen, allerdings müsse der bekehrte Teil bei einer sündigen Form der 
Sexualität Widerstand leisten. 

Friedrich Christoph Oetinger setzt in seinen Frei111iithige11 Geda11krn 
vo11 der ehelichen Liebe von 1777 die Linie einer positiv gezeichneten ehe­
lichen Sexualität fort. Er sieht die eheliche Liebe sogar erst in der kör­
perlichen und geistlichen Vereinigung entfaltet. Das biblische Bild der 
ehelichen Liebe sei die Vereinigung des Herrn mit seiner Gemeinde, der 
Herr werde Mann und Bräutigam, die Gemeinde Braut und Eheweib 
genannt. 1211 Weit stärker als andere württembergische Autoren des inner­
kirchlichen Pietismus entwickelt er einen spirituell-mystischen Rahmen 
für die eheliche Sexualität. Mann und Frau sei die Neigung, zusammen 
zu kommen, angeboren, da sie aus einem Menschen geschaffen seien. 121 

Durch die sexuelle Einswerdung werde die Einheit der Seelen und der 
Gemüter hergestellt. Oetingers androgyner Mensch der Schöpfung wird 
in der ehelichen Vereinigung wiederhergestellt. 122 Die nachparadiesische 
Natur von Mann und Frau basiert für Oetinger auf einer Ergänzungsord­
nung, aus der er wiederum seine Geschlechterordnung ableitet: Das 
Weib ist der Wille, der Mann der Verstand, und der Wille liebt den 
Verstand. 123 Die Neigung zur Vereinigung bestehe nur beim Weibe be­
ständig, denn sie verkörpere die Liebe, welche immer wirkt, der Mann 
hingegen sei das „Auffassende der Liebe". Die Liebe der Eheleute kom­
me aus dem Geist in den Leib und dringe in die Seelen und Gemüter 
ein, woraus dann Freundschaft und Vertraulichkeit entstehe. In Oetin­
gers Geschlechterordnung haben die Männer die Weisheit und den Ver­
stand, während die Frauen diesen nur durch den Umgang mit den Män­
nern erlangen können. 124 Die Gesinnungen der Frauen zielen darauf ab, 
ihren Sinn mit dem Mann zu vereinigen, was daher rühre, dass ihre Nei­
gung zur Vereinigung beständig und fortdauernd sei. Das Weib, das aus 
dem Mann erschaffen, sehnt sich nach ihrem Urstoff und will in ihn 
zurückkehren. 125 Im Alltag habe jeder seine eigenen Pflichten, die sich 
in der Kindererziehung verbinden. Viele glaubten fälschlicherweise, dass 
die Frauen es den Männern in der Schärfe des Verstandes gleich tun 
könnten, es sei aber ein Unterschied der Schöpfung. 121

' Kennzeichnend 

m Nloscr, Theologische Gedanken [s. Anm. 106], 84 f 
120 Octi11gcr, Freimüthige Gedanken [s. Anm. 47], 378. 
121 Ebd., 379 f. 
122 Fritz Tanner bezeichnet (Jetingers Konzept in der ehelichen Vereinigung als „androgyn 

gedachten Paradiesmenschen", vgl. dcrs., [s. Anm. 9], 200. 
123 Octi11,ger, Freimüthige Gedanken, 380 f. 
124 Ebd., 382. 
125 Ebd., 383. 
126 Ebd., 385. 
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tlir Oetinger ist, dass seine Argumentation nicht auf einer weltlichen 
Unterordnungspflicht der Ehefrau aufbaut wie bei den anderen pietisti­
schen Theologen, sondern auf einer naturalisierten Ungleichheit der Ge­
schlechter, die in der von ihm entworfenen Schöpfungsordnung biolo­
gisch begründet erscheint. 

11. Sexuelles Begehre11 

Für eine positiv bewertete eheliche Sexualität und ein aktives sexuelles 
Begehren im pietistischen Bürgertum lassen sich einige Argumente- an­
führen. Die hohen Geburtenzahlen - zehn und mehr lebend geborene 
Kinder sind der Durchschnitt - verweisen auf eine beständige eheliche 
sexuelle Praxis. 127 Hier muß allerdings bedacht werden, dass die leibli­
chen Konsequenzen der aktiven ehelichen Sexualität eine besondere Ge­
fährdung für das Leben der Frauen mit sich brachten. Die lutherisch-pie­
tistische Berufsaufgabe der Ehefrau, das Gebären und Aufziehen der Kin­
der, stellte das Übe-rieben der Frauen permanent in Frage. Der häufige 
Kindstod, die außerordentliche körperliche Belastung der Frauen durch 
die vielen Geburten und der mögliche Tod beijeder neuen Geburt präg­
ten den Begriff des „Gebärkreuzes". 118 

Die Thematisierung des sexuellen Begehrens spielt zuniindest in den 
Tagebuchaufzeiclmungen einiger namhafter pietistischer Männer eine 
Rolle. Frauen erwähnen Fragen des eigenen Begehrens so gut wie nie. 
Philipp David Burk (1714-1770) deutet in seinem Tagebuch mehrfach 
die Problematik seiner sexuellen Wünsche an. Noch ledig versucht er 
beständig, seine aufsteigende Lust zu bekämpfen. Kurz vor seiner Verlo­
bung schreibt er im August 17 43: 

Meine Einsamkeit wird mir anfangen sehr zur Last, und ich weiß den Drang, 
d. mir meine Phantasie bey Tag u. Nacht am Leib u. an d. Seele anthut, mit 

127 Kinderzahlen von zehn und 1nehr waren üblich: 
Johann Albrecht Bengel (J 687-1752) u. Johanne Regine Seeger (1693-1770): 12 Kinder 
Philipp Friedrich Hiller (1699-1763) LI. Maria Regina Schickhardt (1706-1780): 11 Kinder 
Johann Jakob Moser (1701-1785) u. Friederike Rosina Vischer (1703-1762): 9 Kinder 
Johann Fried. Flattich (1713-1797) LI. Christina Margaretha Groß (1721-1771): 14 Kinder 
Fried. Chr. Oetinger (1702-1780) u. Chr. Dorothea Linsenmann (1717-1796): 10 Kinder 
Israel Hartmann (1725-1806) u. Agnes Rosina Burk (1727-1795): J 0 Kinder 
Christian Gottl. Williardts (1712-1779) u.Johannc Rosina l3engel (1720-1782): 8 Kinder 
Philipp David !3urk (1714-1770) u. Maria Barbara Bengel (1727-1782): 14 Kinder 

128 
Dazu Ulrike Glcix11cr: Todesangst und Gottergebenheit: Die Spiritualisienmg von Schwan­

gerschaft und Geburt itn Luthcrtmn und Pictisn1us. In: Geschichte des Ungeborenen. Zur 
Erfahrung und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft, 17.-20.JahrhLlndert. Hg. v. Bar­
bara D11dc11 [LI. a.J. Göttingen 2002 (MPIG, 170), 75-98. 
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keinem Wort zu beschreiben. Vielmahl habe ich schon d. Herrn angefleht, 
daß er nur diese Plage von mir [nehmen] möchte, mit welcher ich schon so 
viel Tage u. Jahre gcplaget bin. Und es bkibct doch immer das vorige. Ach 
du HERR wie lange!"'' 

Philipp Matthäus Hahn bekennt sogar in seinem publizierten Lebens­
lauf, dass er als unverheirateter, zwanzigjähriger Magister große Schwie­
rigkeiten hatte, seine „natürlichen Zeugungstriebe" zu unterdrücken. 1311 

Für Pietisten ist die Wahrnehmung einer körperlichen Lust vor allem im 
ledigen oder verwitweten Stand problern.atisch; diese wird als sündig, 
tierisch und teuflisch verworfen, weil keine Abhilfe, etwa in Form der 
Onanie, erfolgen darf. Nur in der Ehe hat die Sexualität einen erlaubten, 
positiven Platz. 

Im zweiten Ehejahr kommentiert Burk zum Tod seiner erstgeborenen 
Tochter, wenige Tage nach der Geburt: „Mein Gew[issen) Hat mir sclbs 
ex excessibus amoris Schuld gegeben" . 131 Mit dieser Schuldannahme qua­
lifiziert er sein sexuelles Begehren als übersteigert, und der Kindstod wird 
für ihn zur Gottesstrafe. Nur kurze Zeit nach dem Tod des Kindes quälen 
ihn schon wieder die alten Versuchungen „in coniugio". 112 Philipp Matt­
häus Hahn erwähnt häufig sowohl sein eigenes Begehren als auch das 
seiner beiden Ehefrauen. Zumindest seiner Wahrnehmung nach kon­
frontieren ihn beide Ehefrauen mit Wünschen und Ansprüchen. 13

·
1 

12. Resii111cc u11d A11sblick 

Es finden sich viele öffentliche Zeugnisse von bekannten Pietisten und 
Pietistinnen, die ihre Ehen als erfolgreich darstellen, sowohl in der ver­
bindenden pietistischen Frömmigkeit als auch in der gegenseitigen Zu­
neigung und Liebe. Das ist selbstverständlich auch der Konvention des 
literarischen Genres Lebenslauf geschuldet, in dem sich diese positiven 
Würdigungen auffinden lassen. In der Leichenpredigt für Reinhard He­
dinger (1664-1704) wird seine Ehe mit Christina Barbara Zierfuß als 
„ungemein liebreiche und sehr vergnügte" benannt und die gelungene 
gegenseitige Förderung in d".r praxis pietatis mit „getreuem Beystand im 
Gebet / und sonderlich die Freude einen Geführten zu haben in dem 

129 WLB Cod. bist. oct. 102, Diarium Philipp David Burk (1714-1770), Heft vom 
20. April-22. August 1743. 

130 Philipp Afotthä11s J-fol111: Lebenslauf. In: Pli.AL Hal111: Schriften. Hg. v. Chr.Ulr. Halm. lld. !. 
Heilbronn, Rothenburg/Tauber 1828, 2-44, hier 16. 

131 WLB Cod. bist. oct. 102, Diarium Philipp David Burk, Heft 30, 19.-21. August 1745. 
132 Ebd., Diarium Philipp David Burk. 
133 Halm, Kornwestbeimer Tagebücher [s. Anm. 70]; dcrs.: Die Echterdinger Tagebücher 

1780-1790. Hg. v. Marti11 Brecht u. R11dolf F. Pa11l11s. Berlin, New York 1983. 
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Leben und der Nachfolge JESU" hervorgehoben. 13 ' Da im biographi­
schen Teil der Leichenpredigt nur das Positive eines Lebenslaufes er­
wähnt wird, das den anderen zum Exempel dienen soll, so muss der mit 
dem Ehepaar befreundete Leichenprediger Johann Friedrich Hochstetter 
(1640-1720) uns als Garant dafür dienen, auch das Beispielhafte dieser 
Beziehung hervorgehoben zu haben. Johann Albrecht Bengel, der seine 
eigene Ehe positiv bilanziert, nennt einige Grundsätze für eine gelungene 
Ehe: Sie müsse eine „wahre Gebetsgemeinschaft" sein, am Anfang tue 
Geduld Not, bis man sich aneinander gewöhnt habe, und je größer die 
gegenseitige Achtung, desto größer bleibe die Liebe. 135 Johann Jakob 
Moser erwähnt in der Biographie seiner 1762 verstorbenen Frau Friede­
rike Rosina (1703-1762), dass er Gott Lob eine vergnügte Ehe gehabt 
habe.

1
3(, Das Zuneigungssonett für den Ehemann der preisgekrönten 

Dichterin Magdalena Sibylla Rieger (1707-1786) kommt einer Liebes­
erklärung gleich, 

137 
und auch in ihrer gereimten Autobiographie „Die 

Poetische Eh-frau" stellt sie ihre Ehe als gelungen dar. 138 In einem Brief 
von Charlotte Geß (1795-1850) an ihren Bruder Anton Williardts 
(1789-1873) klingt die Beziehung zu ihrem Mann nach einem Ehejahr 
ebenfalls recht vergnüglich: „Heute wird mein guter Geß zu Euch ge­
kommen seyn [ ... ] so sage ihm die zärtlichsten Grüße von seinem lie­
benden Weible. " 139 

Der auf Philipp Jakob Spener gründende württembergische Pietismus 
spiritualisiert die lutherische Ehekonzeption. Die Paarfindung und die 
Praxis in der Ehe werden ausschließlich im Kontext einer religiösen 
Sinnstiftung erklärt, beurteilt und erinnert. Durch diese Perspektive wer­
den andere Maßgaben der ständischen Heiratspolitik ausgeblendet. Hei-

134 
Leichenpredigt von Johann Friedrich Hochstettcr für Johann Rcinhard Hedinger, zitiert 

nach Sc/1öllkopf[s. Anm. 27j, 191. 
135 

B11rk, Bengels Leben (s. Anm. 72], 454. In gleicher Richtung geht die Argumentation eines 
1833 aus dem Nachlass publizierten Bengcl-Aufaatzes über die Ehe, vgl. Johaim Albrecht Be11,~cl: 
Kurze Anweisung zu einem zufriedenen und gliicklichen Ehestande. In:]. A. Bc11gel: Worte der 
Belehrung und Ermahnung an christliche Eheleute und Aeltern. Tuttlingen 1833, 13 f 

136 
Jolw1111 Jakob Moser: Etwas von dem inneren Leben der seeligen Frauen Frideriken Rosinen 

Moserin. Stuttgart 1775, 5. 
137 

Jl.,fogdalma Sibylla Rieger: Lebens-Lauf. In: !vf. S. Ri~~cri11 geb. vVcissc11sec: Kayserl. Gekrönter 
Poetin, und der löbl. Deutschen Gesellschaft in Göttingen Mitglied, Geistlich- und Moralischer 
auch zuf.illig-vermischter Gedichte Neue Sammlung. Stuttgart 1746, 161-198. Dazu Giscla 
Sdilie11tz: Bevormundet, enteignet, verfälscht, vernichtet. Selbstzeugnisse württembergischer 
Pietistinnen. In: Geschriebenes Leben. Autobiographik von Frauen. Hg. v. Michaela Holde11ricd. 
Berlin 1995, 61-79, hier 69. 

138 
Magdalc11a Sibyl"1 Ric,~cr: Die Poetische Eh-frau. In: M. S. Rieger: Geistlich- und Morali­

scher auch zuföllig-vermischter Gedichte Neue Sammlung. Stuttgart 17 46, 305-338; dazu auch 
Comelia Nick11s !vloorc: Magdalena Sibylla Rieger, „die Poetische Eh-frau". In: PuN 21, 1995, 
218-231. 

139 
Brautwerbung Charlotte Geß geb. Williardts für ihren Bruder Anton Williardts [s. 

Anm.88]. 
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rat und Ehe werden allein als Thema der Frömmigkeit und der darin 
zugewiesenen Rollen reflektiert. Die Leitvorstellung ist, über eine indi­
viduelle fromme Praxis zur gemeinsamen religiösen Perspektive zu ge­
langen. Sowohl in pietistischen Entwürfen, wie theologischen Traktaten 
und Predigten, als auch in der Aneignung der Gruppe durch Briefe und 
(auto-)biographische Reflexion geht der vorgeschriebene Erfolgsweg 
dahin, über die persönliche zu einer gemeinsamen Frömmigkeit zu ge­
langen. 

Die vom Spenerschen Pietismus hervorgehobene Gleichheit der Ge­
schlechter vor Gott rämnte den Ehefrauen einen geistigen Subjektstatus 
ein. Zum einen wurde ihnen die geistliche Verantwortung für ihre eige­
ne Person sowie die Mitverantwortung für die Frömmigkeit des Ehe­
mannes zugesprochen, zum anderen wurden sie in letzter Instanz nur auf 
die Befolgung göttlicher Gebote verpflichtet. Damit konnten Frauen sich 
trotz der Gehorsamspflicht gegenüber dem Ehemann zu einer selbstver­
antwortlichen Religiosität ermächtigen. Jedoch thematisieren alle 
Textgruppen, die explizit für die Gemeinde und pietistische Gruppe ver­
fasst waren, stärker und zuweilen ausschließlich das Unterordnungsgebot 
für Frauen, während die theologischen Traktate, die primär für eine ge­
bildete Elite verfasst waren, auch das Widerstandsrecht der Frauen ent­
falteten. 

In den pietistischen Ehetraktaten wird die pietistische Frömmigkeit 
zur unbedingten Voraussetzung für die Wahl des Partners. Die führenden 
Theologen drängen auf eine strikte pietistische Endogamie; sie malen ein 
bedrohliches Inferno bei Missachtung dieser wichtigsten Regel aus. Hei­
rat, Familienbildung und Generationenfolge sind ein wesentliches Mittel 
für die Herausbildung der untersuchten Gruppe. Ob der Ermangelung 
eigener Institutionen wird die Gruppenkontinuität durch das Prinzip ei­
ner sorgsamen Heirats- und Familienpolitik gewährleistet. 

Speners Aufwertung der Ehelosigkeit findet im württembergischen 
bürgerlichen Pietismus keinen praktischen Widerhall. Alle namhaften 
gebildeten Pietisten heiraten, wenn sie in ein Berufsamt eintreten. Von 
außen gesehen ist das bürgerlich-pietistische Heiratsverhalten kaum an­
ders als das der vergleichbaren lutherischen Standesgruppe, doch scheint 
die ständische Feinabstimmung in der pietistischen Partnerwahl weniger 
exklusiv. Wichtiger als eine exakte soziale Gleichrangigkeit innerhalb des 
amtsbürgerlichen Segmentes sind bei der Wahl des zukünftigen Partners 
die pietistische Herkunft, die individuelle Frömmigkeit und das Ansehen 
in der Gruppe. 

Die pietistische Religiosität konstituiert eine Eigenkultur, die Partner­
wahl und Ehe der Fromn1en strukturiert. Die quietistische Selbstdeutung 
und die Vorsehung Gottes bei der Partnerwahl, die obsessive Gebetsprü­
fung und Zeichensuche für das Erkennen des göttlichen Willens und die 
einfachen und in sehr kleinem Kreis gehaltenen Hochzeitsessen sind glei-
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chcrmaßen Bestandteile des (;e1nei11schaftslebens. Das gebildete pietisti­
sche Bürgertum artikuliert im fon11gebu11denen Schreiben sein identi­
t:itsstiftendes Selbstverständnis. Hinsichtlich der Partnerwahl finden wir 
in der ßrautkorrespondenz bis zu Beginn des 19.Jahrhunderts einen 
gleichberechtigten Frömmigkeitsdialog, im selbstverfassten Lebenslauf 
die Geschichte des persönlichen Quietismus zu Gunsten der Vorsehung 
Gottes, im biographischen Abriss sowohl die göttliche Vorsehung als 
auch die Einordnung in die familialc Genealogie der Frömmigkeit, im 
Hochzeitsgedicht wiederum die göttliche Vorsehung und den Entwurf 
einer geordneten Hierarchie der Geschlechter im paulinischen Bild vom 
Haupt, das den Leib regiert. Das Genre gibt die jeweiligen Themen und 
Inhalte vor, über die die pietistische Gruppe die Facetten ihrer Identität 
formt. 

Zur pietistischen Spiritualisierung der Ehe gehört auch ein positiver 
Entwurf der ehelichen Sexualität. Neben den legitimierenden Stand­
ardargumentationen des 16. und 17. Jahrhunderts wie der Zeugung von 
Kindern und der Vermeidung von Unzucht wird die eheliche Sexualität 
als Mittel zur Stiftung der ehelichen Freundschaft hervorgehoben und in 
eine geistig-leibliche Gemeinschaft eingegliedert. Äußere Anreize müs­
sen vermieden werden, damit sich die eheliche sexuelle Praxis spiritua­
lisieren kann. 

Sowohl die Praxis der pietistischen Endogamie als auch das Angebot 
für Frauen, mit in die pietistische Verantwortung genommen zu werden, 
war eine notwendige Voraussetzung für die Einlösung einer durch Praxis 
sichtbaren Alltagsfrömmigkeit. 

In den puritanischen rni und in den deutschsprachigen pietistischen 
Eheschriften des 17.Jahrhunderts besteht schon aus dem protestantischen 
Erbe des 16. Jahrhunderts heraus eine unauflösliche Spannung zwischen 
dem Gehorsamsgebot der Ehefrau gegenüber dem Ehemann und ihrer 
spirituell verantwortlichen Position, die zu einer wechselseitigen Förde­
rung der Heiligung und dem unbedingten Gehorsam gegenüber Gottes 
Wort tlihren sollte. Durch die Hervorhebung der spirituellen Gleichheit 
der Frauen in den Eheschriften der pietistischen Theologen und Führer 
wird diese Spannung zwischen geistiger Eigenverantwortlichkeit einer­
seits und weltlicher Gehorsamspflicht anderseits noch verschärft. Da die 
Gleichheit der Geschlechter nur in geistiger, keineswegs in weltlicher 
Hinsicht gelten soll, besteht die Gefahr, dass ein aus religiöser Haltung 
abgeleiteter Widerstand gegen eine unfromme Haltung des Ehemannes 
als Ungehorsam erscheint, denn die beiden Handlungsgebote von Un-

140 D<1Pics [s. Anm. 6 J, 68 f.; Gc.1c/I [s. Anm. 7]; lllgrid Hotz-D<1Pics: „Wives submit yourselves 
unto your own husbands, as unto the Lord". Das Proble111 der UnterWnigkeit der Frau bei 
William Gonge, Rache! Speght und Margarct Fell. In: Text und Geschlecht [s. Anm.3J, 
197-213, hier 199 f 
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terwerfungspflicht und Widerstandsrecht der Ehcfr;tu lilc1lirn in den pie­
tistischen Eheentwürfen ein ungelöstes Problc111_ 1 )as U11gleichgewicht 
einer religiösen Eigenverantwortung bei unbedingter weltlicher Gehor­
samspflicht kann in den pietistischen Ehen zu einem crhiihtcn Konflikt­
potential führen. Wenn eine Ehefrau tatsächlich ihrrn religiösen Hand­
lungsmotiven gegenüber ihren weltlichen Gehorsamspflichten den Vor­
rang gab, lief sie Gefahr, von Seiten der Welt nur als ungehorsam und 
widerständig beurteilt zu werden. Im Dissens mit dem Ehemann kann 
spirituelle Selbstverantwortung und weltliche Unterordnungspflicht zu 
einer Gegenposition führen. Nalunen Frauen die spirituelle Gleichheit 
ernst, war diese mit der weiterhin gültigen weltlichen Unterordnungs­
pflicht nicht immer in Einklang zu bringen. 

Die auf gemeinsamer Religiosität begründete pietistische Ehe misst 
aber auch den Ehemännern eine spirituelle Verantwortung gegenüber 
ihren Frauen zu. Die weltlich abgesicherte Herrschaft des Ehemannes 
kann dadurch noch eine spirituelle Überhöhung erfahren. In Konflikt­
fällen ermöglichte diese Überhöhung eine fast unantastbare männliche 
Überlegenheitshaltung, die nicht nur weltlich, sondern auch göttlich le­
gitimiert war. Diese Verschmelzung von weltlicher mit geistiger Herr­
schaft findet sich in der Position des pietistischen Patriarchen, in der sich 
eine weltlich wie religiös abgesicherte Selbstgerechtigkeit grenzenlos 
entfalten konnte. 
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